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1   Fassung bis 31. 12. 2010: Vom 27. 12. 2003 (BGBl. 2003 I, S. 3022), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. 12. 2010 (BGBl. 2010 I, S. 1885).  
  Fassung, in Kraft seit 1. 1. 2011: Vom 27. 12. 2003 (BGBl. 2003 I, S. 3022), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. 12. 2010 (BGBl. 2010 I, S. 1885).  
   Beschlossene Fassung: Text der wortgleichen Gesetzentwürfe der Bundesregierung (vom 21. 10. 2010, BR-Drucks. 661/10) und der Fraktionen der CDU/CSU und 

der FDP (vom 26. 10. 2010, BT-Drucks. 17/3404) mit den (kursiv gesetzten) Änderungsvorschlägen des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung 
(Beschlussempfehlung vom 1. 12. 2010, BT-Drucks. 17/4032), den (unterstrichenen) Änderungsvorschlägen des Vermittlungsausschusses (Beschlussempfehlung vom 
9. 2. 2011, BT-Drucks. 17/4719) und den (doppelt unterstrichenen) Änderungsvorschlägen aus dem zweiten Vermittlungsverfahren (Beschlussempfehlung vom 23. 2. 
2011, BT-Drucks. 17/4830). Der Bundestag hatte den Text in seiner Sitzung am 11. 2. 2011 so angenommen (BT-Prot. 17/91, S. 10246A und 10270D), der 
Bundesrat erneut den Vermittlungsausschuss angerufen (BR-Prot. 879/11, S. 37C, BT-Drucks. 17/4770). Am 26. 2. 2011 soll erneut darüber abgestimmt werden; eine 
Zustimmung gilt als sicher. 
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Anlage zu § 28   

[…]   

§ 8 Leistungen. Die Sozialhilfe umfasst:  

1. Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40), 
2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

(§§ 41 bis 46a), 
3. Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52), 
4. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 

bis 60), 
5. Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66), 
6. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer 

Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69), 
7. Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74) 

sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. 

 § 8 Leistungen. Die Sozialhilfe umfasst:  

1. Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40), 
2. Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46), 
3. Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52), 
4. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 

(§§ 53 bis 60), 
5. Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66), 
6. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer 

Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69), 
7. Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74) 

sowie die jeweils gebotene Beratung und 
Unterstützung. 

[…]  […] 

§ 10 Leistungsformen. (1) Die Leistungen werden 
erbracht in Form von 

1. Dienstleistungen, 
2. Geldleistungen und 
3. Gutscheinen oder 
3. Sachleistungen. 

 § 10 Leistungserbringung. (1) Die Leistungen 
werden als Dienstleistung, Geldleistung oder 
Sachleistung erbracht. 

(2) Zur Dienstleistung gehören insbesondere die 
Beratung in Fragen der Sozialhilfe und die Beratung und 

 [wie aktuell] 
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Unterstützung in sonstigen sozialen Angelegenheiten. 

(3) Geldleistungen haben Vorrang vor Gutscheinen 
oder Sachleistungen, soweit dieses Buch nicht etwas 
anderes bestimmt oder mit Gutscheinen oder 
Sachleistungen das Ziel der Sozialhilfe erheblich besser 
oder wirtschaftlicher erreicht werden kann oder die 
Leistungsberechtigten es wünschen. 

 (3) Die Geldleistung hat Vorrang vor der 
Sachleistung, soweit nicht dieses Buch etwas 
anderes bestimmt oder die Sachleistung das Ziel 
der Sozialhilfe erheblich besser oder 
wirtschaftlicher erreichen kann oder die 
Leistungsberechtigten es wünschen. Gutscheine 
und andere unbare Formen der Verrechnung 
gehören zu den Sachleistungen. 

§ 11 Beratung und Unterstützung, Aktivierung. (1) 
Zur Erfüllung der Aufgaben dieses Buches werden die 
Leistungsberechtigten beraten und, soweit erforderlich, 
unterstützt. 

 [wie aktuell] 

(2) Die Beratung betrifft die persönliche Situation, 
den Bedarf  sowie die eigenen Kräfte und Mittel sowie 
die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven 
Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur 
Überwindung der Notlage. Die aktive Teilnahme am 
Leben in der Gemeinschaft umfasst auch ein 
gesellschaftliches Engagement. Zur Überwindung der 
Notlage gehört auch, die Leistungsberechtigten für den 
Erhalt von Sozialleistungen zu befähigen. Die Beratung 
umfasst auch eine gebotene Budgetberatung. 

 [wie aktuell] 

(3) Die Unterstützung umfasst Hinweise und, soweit 
erforderlich, die Vorbereitung von Kontakten und die 
Begleitung zu sozialen Diensten sowie zu Möglichkeiten 
der aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft 
unter Einschluss des gesellschaftlichen Engagements. 
Soweit Leistungsberechtigte zumutbar einer Tätigkeit 

 (3) Die Unterstützung umfasst Hinweise und, 
soweit erforderlich, die Vorbereitung von 
Kontakten und die Begleitung zu sozialen 
Diensten sowie zu Möglichkeiten der aktiven 
Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft unter 
Einschluss des gesellschaftlichen Engagements. 
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nachgehen können, umfasst die Unterstützung auch das 
Angebot einer Tätigkeit sowie die Vorbereitung und 
Begleitung der Leistungsberechtigten. Auf  die 
Wahrnehmung von Unterstützungsangeboten ist 
hinzuwirken. Können Leistungsberechtigte durch 
Aufnahme einer zumutbaren Tätigkeit Einkommen 
erzielen, sind sie hierzu sowie zur Teilnahme an einer 
erforderlichen Vorbereitung verpflichtet. 
Leistungsberechtigte nach dem Dritten und Vierten 
Kapitel erhalten die gebotene Beratung für den Umgang 
mit dem durch den Regelsatz zur Verfügung gestellten 
monatlichen Pauschalbetrag (§ 27a Absatz 3 Satz 2). 

Soweit Leistungsberechtigte zumutbar einer 
Tätigkeit nachgehen können, umfasst die 
Unterstützung auch das Angebot einer Tätigkeit 
sowie die Vorbereitung und Begleitung der 
Leistungsberechtigten. Auf  die Wahrnehmung 
von Unterstützungsangeboten ist hinzuwirken. 
Können Leistungsberechtigte durch Aufnahme 
einer zumutbaren Tätigkeit Einkommen erzielen, 
sind sie hierzu sowie zur Teilnahme an einer 
erforderlichen Vorbereitung verpflichtet. 

(4) Den Leistungsberechtigten darf  eine Tätigkeit 
nicht zugemutet werden, wenn  

1. sie wegen Erwerbsminderung, Krankheit, 
Behinderung oder Pflegebedürftigkeit hierzu nicht in 
der Lage sind oder 

2. sie ein der Regelaltersgrenze der gesetzlichen 
Rentenversicherung (§ 35 des Sechsten Buches) 
entsprechendes Lebensalter erreicht oder 
überschritten haben oder 

3. der Tätigkeit ein sonstiger wichtiger Grund 
entgegensteht. 

Ihnen darf  eine Tätigkeit insbesondere nicht zugemutet 
werden, soweit dadurch die geordnete Erziehung eines 
Kindes gefährdet würde. Die geordnete Erziehung eines 
Kindes, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, ist in der 
Regel nicht gefährdet, soweit unter Berücksichtigung der 
besonderen Verhältnisse in der Familie der 
Leistungsberechtigten die Betreuung des Kindes in einer 
Tageseinrichtung oder in Tagespflege im Sinne der 

 [wie aktuell] 
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Vorschriften des Achten Buches sichergestellt ist; die 
Träger der Sozialhilfe sollen darauf  hinwirken, dass 
Alleinerziehenden vorrangig ein Platz zur 
Tagesbetreuung des Kindes angeboten wird. Auch sonst 
sind die Pflichten zu berücksichtigen, die den 
Leistungsberechtigten durch die Führung eines Haushalts 
oder die Pflege eines Angehörigen entstehen. 

(5) Auf  die Beratung und Unterstützung von 
Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, von 
Angehörigen der rechtsberatenden Berufe und von 
sonstigen Stellen ist zunächst hinzuweisen. Ist die weitere 
Beratung durch eine Schuldnerberatungsstelle oder 
andere Fachberatungsstellen geboten, ist auf  ihre 
Inanspruchnahme hinzuwirken. Angemessene Kosten 
einer Beratung nach Satz 2 sollen übernommen werden, 
wenn eine Lebenslage, die Leistungen der Hilfe zum 
Lebensunterhalt erforderlich macht oder erwarten lässt, 
sonst nicht überwunden werden kann; in anderen Fällen 
können Kosten übernommen werden. Die 
Kostenübernahme kann auch in Form einer 
pauschalierten Abgeltung der Leistung der 
Schuldnerberatungsstelle oder anderer 
Fachberatungsstellen erfolgen. 

 [wie aktuell] 

[…]   

§ 19 Leistungsberechtigte. (1) Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel ist Personen 
zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht 
oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, 

 § 19 Leistungsberechtigte. (1) Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel dieses 
Buches ist Personen zu leisten, die ihren 
notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht 
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insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, 
bestreiten können. 

ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, 
insbesondere aus ihrem Einkommen und 
Vermögen, beschaffen können. Bei nicht getrennt 
lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern sind das 
Einkommen und Vermögen beider Ehegatten 
oder Lebenspartner gemeinsam zu 
berücksichtigen; gehören minderjährige 
unverheiratete Kinder dem Haushalt ihrer Eltern 
oder eines Elternteils an und können sie den 
notwendigen Lebensunterhalt aus ihrem 
Einkommen und Vermögen nicht beschaffen, sind 
auch das Einkommen und das Vermögen der 
Eltern oder des Elternteils gemeinsam zu 
berücksichtigen. 

(2) Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel dieses 
Buches ist Personen zu leisten, die die Altersgrenze nach 
§ 41 Absatz 2 erreicht haben oder das 18. Lebensjahr 
vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert 
sind, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht 
oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, 
insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, 
bestreiten können. Die Leistungen der Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung gehen der Hilfe 
zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel vor. 

 (2) Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung ist nach den besonderen 
Voraussetzungen des Vierten Kapitels dieses 
Buches Personen zu leisten, die die Altersgrenze 
nach § 41 Abs. 2 erreicht haben oder das 18. 
Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll 
erwerbsgemindert sind, sofern sie ihren 
notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht 
ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, 
insbesondere aus ihrem Einkommen und 
Vermögen, beschaffen können. Einkommen und 
Vermögen des nicht getrennt lebenden Ehegatten 
oder Lebenspartners, die dessen notwendigen 
Lebensunterhalt übersteigen, sind zu 
berücksichtigen. Die Leistungen der 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung gehen der Hilfe zum 
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Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel vor. 
(3) Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für 

behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur 
Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und 
Hilfen in anderen Lebenslagen werden nach dem 
Fünften bis Neunten Kapitel dieses Buches geleistet, 
soweit den Leistungsberechtigten, ihren nicht getrennt 
lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern und, wenn sie 
minderjährig und unverheiratet sind, auch ihren Eltern 
oder einem Elternteil die Aufbringung der Mittel aus 
dem Einkommen und Vermögen nach den Vorschriften 
des Elften Kapitels dieses Buches nicht zuzumuten ist. 

 [wie aktuell] 

(4) Lebt eine Person bei ihren Eltern oder einem 
Elternteil und ist sie schwanger oder betreut ihr leibliches 
Kind bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres, 
werden Einkommen und Vermögen der Eltern oder des 
Elternteils nicht berücksichtigt. 

 [wie aktuell] 

(5) Ist den in den Absätzen 1 bis 3 genannten 
Personen die Aufbringung der Mittel aus dem 
Einkommen und Vermögen im Sinne der Absätze 1 und 
2 möglich oder im Sinne des Absatzes 3 zuzumuten und 
sind Leistungen erbracht worden, haben sie dem Träger 
der Sozialhilfe die Aufwendungen in diesem Umfang zu 
ersetzen. Mehrere Verpflichtete haften als 
Gesamtschuldner. 

 [wie aktuell] 

(6) Der Anspruch der Berechtigten auf Leistungen 
für Einrichtungen oder auf Pflegegeld steht, soweit die 
Leistung den Berechtigten erbracht worden wäre, nach 
ihrem Tode demjenigen zu, der die Leistung erbracht 

 [wie aktuell] 
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oder die Pflege geleistet hat. 

§ 20 Eheähnliche Gemeinschaft. Personen, die in 
eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher 
Gemeinschaft leben, dürfen hinsichtlich der 
Voraussetzungen sowie des Umfangs der Sozialhilfe 
nicht besser gestellt werden als Ehegatten. § 39 gilt 
entsprechend. 

 § 20 Eheähnliche Gemeinschaft. Personen, die 
in eheähnlicher oder 
lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft 
leben, dürfen hinsichtlich der Voraussetzungen 
sowie des Umfangs der Sozialhilfe nicht besser 
gestellt werden als Ehegatten. § 36 gilt 
entsprechend. 

§ 21 Sonderregelung für Leistungsberechtigte nach 
dem Zweiten Buch. Personen, die nach dem Zweiten 
Buch als Erwerbsfähige oder als Angehörige dem 
Grunde nach leistungsberechtigt sind, erhalten keine 
Leistungen für den Lebensunterhalt. Abweichend von 
Satz 1 können Personen, die nicht hilfebedürftig nach § 9 
des Zweiten Buches sind, Leistungen nach § 36 erhalten. 
Bestehen über die Zuständigkeit zwischen den beteiligten 
Leistungsträgern unterschiedliche Auffassungen, so ist 
der zuständige Träger der Sozialhilfe für die 
Leistungsberechtigung nach dem Dritten oder Vierten 
Kapitel an die Feststellung einer vollen 
Erwerbsminderung im Sinne des § 43 Absatz 2 Satz 2 
des Sechsten Buches und nach Abschluss des 
Widerspruchsverfahrens an die Entscheidung der 
Agentur für Arbeit zur Erwerbsfähigkeit nach § 44a 
Absatz 1 des Zweiten Buches gebunden. 

§ 21 Sonderregelung für Leistungsberechtigte 
nach dem Zweiten Buch. Personen, die nach 
dem Zweiten Buch als Erwerbsfähige oder als 
Angehörige dem Grunde nach leistungsberechtigt 
sind, erhalten keine Leistungen für den 
Lebensunterhalt. Abweichend von Satz 1 können 
Personen, die nicht hilfebedürftig nach § 9 des 
Zweiten Buches sind, Leistungen nach § 34 
erhalten. Bestehen über die Zuständigkeit 
zwischen den beteiligten Leistungsträgern 
unterschiedliche Auffassungen, so ist der 
zuständige Träger der Sozialhilfe für die 
Leistungsberechtigung nach dem Dritten oder 
Vierten Kapitel an die Feststellung einer vollen 
Erwerbsminderung im Sinne des § 43 Absatz 2 
Satz 2 des Sechsten Buches und nach Abschluss 
des Widerspruchsverfahrens an die Entscheidung 
der Agentur für Arbeit zur Erwerbsfähigkeit nach 
§ 44a Absatz 1 des Zweiten Buches gebunden. 

§ 21 Sonderregelung für Leistungsberechtigte 
nach dem Zweiten Buch. Personen, die nach 
dem Zweiten Buch als Erwerbsfähige oder als 
Angehörige dem Grunde nach leistungsberechtigt 
sind, erhalten keine Leistungen für den 
Lebensunterhalt. Abweichend von Satz 1 können 
Personen, die nicht hilfebedürftig nach § 9 des 
Zweiten Buches sind, Leistungen nach § 34 
erhalten. Bestehen über die Zuständigkeit 
zwischen den zuständigen Leistungsträgern 
unterschiedliche Auffassungen, so findet § 45 des 
Zweiten Buches Anwendung. 
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[…]   

Drittes Kapitel. Hilfe zum 
Lebensunterhalt 

  

Erster Abschnitt. Leistungsberechtigte, 
notwendiger Lebensunterhalt, 
Regelbedarfe und Regelsätze 

 [neu] 

§ 27 Leistungsberechtigte. (1) Hilfe zum 
Lebensunterhalt ist Personen zu leisten, die ihren 
notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht 
ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten 
können. 

 § 19 Leistungsberechtigte. (1) Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel dieses 
Buches ist Personen zu leisten, die ihren 
notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht 
ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, 
insbesondere aus ihrem Einkommen und 
Vermögen, beschaffen können. 

(2) Eigene Mittel sind insbesondere das eigene 
Einkommen und Vermögen. Bei nicht getrennt lebenden 
Ehegatten oder Lebenspartnern sind das Einkommen 
und Vermögen beider Ehegatten oder Lebenspartner 
gemeinsam zu berücksichtigen. Gehören minderjährige 
unverheiratete Kinder dem Haushalt ihrer Eltern oder 
eines Elternteils an und können sie den notwendigen 
Lebensunterhalt aus ihrem Einkommen und Vermögen 
nicht bestreiten, sind vorbehaltlich des § 39 Satz 3 
Nummer 1 auch das Einkommen und das Vermögen der 
Eltern oder des Elternteils gemeinsam zu 
berücksichtigen. 

 § 19 Leistungsberechtigte. (1) Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel dieses 
Buches ist Personen zu leisten, die ihren 
notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht 
ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, 
insbesondere aus ihrem Einkommen und 
Vermögen, beschaffen können. Bei nicht getrennt 
lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern sind das 
Einkommen und Vermögen beider Ehegatten 
oder Lebenspartner gemeinsam zu 
berücksichtigen; gehören minderjährige 
unverheiratete Kinder dem Haushalt ihrer Eltern 
oder eines Elternteils an und können sie den 
notwendigen Lebensunterhalt aus ihrem 
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Einkommen und Vermögen nicht beschaffen, sind 
auch das Einkommen und das Vermögen der 
Eltern oder des Elternteils gemeinsam zu 
berücksichtigen. 

(3) Hilfe zum Lebensunterhalt kann auch Personen 
geleistet werden, die ihren notwendigen Lebensunterhalt 
aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, 
jedoch einzelne erforderliche Tätigkeiten nicht verrichten 
können. Von den Leistungsberechtigten kann ein 
angemessener Kostenbeitrag verlangt werden. 

 § 27 Notwendiger Lebensunterhalt. (3) 
Hilfe zum Lebensunterhalt kann auch Personen 
geleistet werden, die ein für den notwendigen 
Lebensunterhalt ausreichendes Einkommen oder 
Vermögen haben, jedoch einzelne für ihren 
Lebensunterhalt erforderliche Tätigkeiten nicht 
verrichten können. Von den Leistungsberechtigten 
kann ein angemessener Kostenbeitrag verlangt 
werden. 

§ 27a Notwendiger Lebensunterhalt, Regelbedarfe 
und Regelsätze. (1) Der für die Gewährleistung des 
Existenzminimums notwendige Lebensunterhalt umfasst 
insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, 
Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf Heizung und 
Erzeugung von Warmwasser entfallenden Anteile, 
persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie 
Unterkunft und Heizung. Zu den persönlichen 
Bedürfnissen des täglichen Lebens gehört in 
vertretbarem Umfang eine Teilhabe am sozialen und 
kulturellen Leben in der Gemeinschaft; dies gilt in 
besonderem Maß für Kinder und Jugendliche. Für 
Schülerinnen und Schüler umfasst der notwendige 
Lebensunterhalt auch die erforderlichen Hilfen für den 
Schulbesuch. 

 § 27 Notwendiger Lebensunterhalt. (1) Der 
notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere 
Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, 
Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des 
täglichen Lebens. Zu den persönlichen 
Bedürfnissen des täglichen Lebens gehören in 
vertretbarem Umfang auch Beziehungen zur 
Umwelt und eine Teilnahme am kulturellen 
Leben. 

(2) Bei Kindern und Jugendlichen umfasst der 
notwendige Lebensunterhalt auch den 
besonderen, insbesondere den durch ihre 
Entwicklung und ihr Heranwachsen bedingten 
Bedarf. 

(2) Der gesamte notwendige Lebensunterhalt nach  § 28 Regelbedarf, Inhalt der Regelsätze. (1) 
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Absatz 1 mit Ausnahme der Bedarfe nach dem Zweiten 
bis Vierten Abschnitt ergibt den monatlichen 
Regelbedarf. Dieser ist in Regelbedarfsstufen unterteilt, 
die bei Kindern und Jugendlichen altersbedingte 
Unterschiede und bei erwachsenen Personen deren 
Anzahl im Haushalt sowie die Führung eines Haushalts 
berücksichtigen. 

Der gesamte Bedarf  des notwendigen 
Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen 
mit Ausnahme der zusätzlichen Leistung für die 
Schule nach § 28a sowie von Leistungen für 
Unterkunft und Heizung nach § 29 und der 
Sonderbedarfe nach den §§ 30 bis 34 wird nach 
Regelsätzen erbracht.  

(3) Zur Deckung der Regelbedarfe, die sich nach den 
Regelbedarfsstufen der Anlage zu § 28 ergeben, sind 
monatliche Regelsätze zu gewähren. Der Regelsatz stellt 
einen monatlichen Pauschalbetrag zur Bestreitung des 
Regelbedarfs dar, über dessen Verwendung die 
Leistungsberechtigten eigenverantwortlich entscheiden; 
dabei haben sie das Eintreten unregelmäßig anfallender 
Bedarfe zu berücksichtigen. 

 § 28 Regelbedarf, Inhalt der Regelsätze. (2) 
Die Landesregierungen setzen durch 
Rechtsverordnung die Höhe der monatlichen 
Regelsätze im Rahmen der Rechtsverordnung 
nach § 40 fest. Sie können die Ermächtigung auf 
die zuständigen Landesministerien übertragen. Die 
Träger der Sozialhilfe können ermächtigt werden, 
auf der Grundlage von festgelegten 
Mindestregelsätzen regionale Regelsätze zu 
bestimmen. Die Festsetzung erfolgt erstmals zum 
1. Januar 2007 und dann zum 1. Juli eines jeden 
Jahres, in dem eine Neubemessung der Regelsätze 
nach Absatz 3 Satz 5 erfolgt oder in dem sich der 
Rentenwert in der gesetzlichen 
Rentenversicherung verändert. 

(3) Die Regelsätze werden so bemessen, dass 
der Bedarf nach Absatz 1 dadurch gedeckt werden 
kann. Die Regelsatzbemessung berücksichtigt 
Stand und Entwicklung von Nettoeinkommen, 
Verbraucherverhalten und Lebenshaltungskosten. 
Grundlage sind die tatsächlichen, statistisch 
ermittelten Verbrauchsausgaben von Haushalten 
in unteren Einkommensgruppen. Datengrundlage 
ist die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. 
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Die Bemessung wird überprüft und 
gegebenenfalls weiterentwickelt, sobald die 
Ergebnisse einer neuen Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe vorliegen. 

(4) Die Regelsatzbemessung gewährleistet, 
dass bei Haushaltsgemeinschaften von Ehepaaren 
mit drei Kindern die Regelsätze zusammen mit 
Durchschnittsbeträgen der Leistungen nach den 
§§ 29 und 31 und unter Berücksichtigung eines 
durchschnittlich abzusetzenden Betrages nach § 
82 Abs. 3 unter den erzielten monatlichen 
durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelten unterer 
Lohn- und Gehaltsgruppen einschließlich 
anteiliger einmaliger Zahlungen zuzüglich 
Kindergeld und Wohngeld in einer 
entsprechenden Haushaltsgemeinschaft mit einer 
alleinverdienenden vollzeitbeschäftigten Person 
bleiben. 

(4) Im Einzelfall wird der individuelle Bedarf 
abweichend vom Regelsatz festgelegt, wenn ein Bedarf 
ganz oder teilweise anderweitig gedeckt ist oder 
unabweisbar seiner Höhe nach erheblich von einem 
durchschnittlichen Bedarf abweicht. Besteht die 
Leistungsberechtigung für weniger als einen Monat, ist 
der Regelsatz anteilig zu zahlen. Sind 
Leistungsberechtigte in einer anderen Familie, 
insbesondere in einer Pflegefamilie, oder bei anderen 
Personen als bei ihren Eltern oder einem Elternteil 
untergebracht, so wird in der Regel der individuelle 
Bedarf abweichend von den Regelsätzen in Höhe der 
tatsächlichen Kosten der Unterbringung bemessen, 

 § 28 Regelbedarf, Inhalt der Regelsätze. (1) 
[…] 2Die Bedarfe werden abweichend festgelegt, 
wenn im Einzelfall ein Bedarf  ganz oder teilweise 
anderweitig gedeckt ist oder unabweisbar seiner 
Höhe nach erheblich von einem 
durchschnittlichen Bedarf  abweicht. 

§ 35 Notwendiger Lebensunterhalt in 
Einrichtungen. (5) Wird jemand in einer anderen 
Familie, insbesondere in einer Pflegefamilie, oder 
bei anderen Personen als bei seinen Eltern oder 
einem Elternteil untergebracht, so wird in der 
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sofern die Kosten einen angemessenen Umfang nicht 
übersteigen. 

Regel der notwendige Lebensunterhalt 
abweichend von den Regelsätzen in Höhe der 
tatsächlichen Kosten der Unterbringung 
bemessen, sofern die Kosten einen angemessenen 
Umfang nicht übersteigen. 

§ 27b Notwendiger Lebensunterhalt in 
Einrichtungen. (1) Der notwendige Lebensunterhalt in 
Einrichtungen umfasst den darin erbrachten sowie in 
stationären Einrichtungen zusätzlich den weiteren 
notwendigen Lebensunterhalt. Der notwendige 
Lebensunterhalt in stationären Einrichtungen entspricht 
dem Umfang der Leistungen der Grundsicherung nach § 
42 Nummer 1, 2 und 4. 

 § 35 Notwendiger Lebensunterhalt in 
Einrichtungen. (1) Der notwendige 
Lebensunterhalt in Einrichtungen umfasst den 
darin erbrachten sowie in stationären 
Einrichtungen zusätzlich den weiteren 
notwendigen Lebensunterhalt. Der notwendige 
Lebensunterhalt in stationären Einrichtungen 
entspricht dem Umfang der Leistungen der 
Grundsicherung nach § 42 Satz 1 Nr. 1 bis 3. 

(2) Der weitere notwendige Lebensunterhalt umfasst 
insbesondere Kleidung und einen angemessenen 
Barbetrag zur persönlichen Verfügung; § 31 Absatz 2 
Satz 2 ist nicht anzuwenden. Leistungsberechtigte, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben, erhalten einen 
Barbetrag in Höhe von mindestens 27 vom Hundert der 
Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28. Für 
Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, setzen die zuständigen Landesbehörden 
oder die von ihnen bestimmten Stellen für die in ihrem 
Bereich bestehenden Einrichtungen die Höhe des 
Barbetrages fest. Der Barbetrag wird gemindert, soweit 
dessen bestimmungsgemäße Verwendung durch oder für 
die Leistungsberechtigten nicht möglich ist. 

 § 35 Notwendiger Lebensunterhalt in 
Einrichtungen. (2) Der weitere notwendige 
Lebensunterhalt umfasst insbesondere Kleidung 
und einen angemessenen Barbetrag zur 
persönlichen Verfügung; § 31 Abs. 2 Satz 2 ist 
nicht anzuwenden. Leistungsberechtigte, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben, erhalten einen 
Barbetrag in Höhe von mindestens 27 vom 
Hundert des Eckregelsatzes. Für 
Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, setzen die zuständigen 
Landesbehörden oder die von ihnen bestimmten 
Stellen für die in ihrem Bereich bestehenden 
Einrichtungen die Höhe des Barbetrages fest. Der 
Barbetrag wird gemindert, soweit dessen 
bestimmungsgemäße Verwendung durch oder für 
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den Leistungsberechtigten nicht möglich ist. 

§ 28 Ermittlung der Regelbedarfe. (1) Liegen die 
Ergebnisse einer bundesweiten neuen Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe vor, wird die Höhe der 
Regelbedarfe in einem Bundesgesetz neu ermittelt. 

 RSV 

(2) Bei der Ermittlung der bundesdurchschnittlichen 
Regelbedarfsstufen nach § 27a Absatz 2 sind Stand und 
Entwicklung von Nettoeinkommen, 
Verbraucherverhalten und Lebenshaltungskosten zu 
berücksichtigen. Grundlage hierfür sind die durch die 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
nachgewiesenen tatsächlichen Verbrauchsausgaben 
unterer Einkommensgruppen. 

 RSV 

(3) Für die Ermittlung der Regelbedarfsstufen 
beauftragt das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales das Statistische Bundesamt mit 
Sonderauswertungen, die auf der Grundlage einer neuen 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe vorzunehmen 
sind. Sonderauswertungen zu den Verbrauchsausgaben 
von Haushalten unterer Einkommensgruppen sind 
zumindest für Haushalte (Referenzhaushalte) 
vorzunehmen, in denen nur eine erwachsene Person lebt 
(Einpersonenhaushalte), sowie für Haushalte, in denen 
Paare mit einem Kind leben (Familienhaushalte). Dabei 
ist festzulegen, welche Haushalte, die Leistungen nach 
diesem Buch und dem Zweiten Buch beziehen, nicht als 
Referenzhaushalte zu berücksichtigen sind. Für die 
Bestimmung des Anteils der Referenzhaushalte an den 
jeweiligen Haushalten der Sonderauswertungen ist ein für 
statistische Zwecke hinreichend großer 

 RSV 
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Stichprobenumfang zu gewährleisten. 

(4) Die in Sonderauswertungen nach Absatz 3 
ausgewiesenen Verbrauchsausgaben der 
Referenzhaushalte sind für die Ermittlung der 
Regelbedarfsstufen als regelbedarfsrelevant zu 
berücksichtigen, soweit sie zur Sicherung des 
Existenzminimums notwendig sind und eine einfache 
Lebensweise ermöglichen, wie sie einkommensschwache 
Haushalte aufweisen, die ihren Lebensunterhalt nicht 
ausschließlich aus Leistungen nach diesem oder dem 
Zweiten Buch bestreiten. Nicht als regelbedarfsrelevant 
zu berücksichtigen sind Verbrauchsausgaben der 
Referenzhaushalte, wenn sie bei Leistungsberechtigten 
nach diesem Buch oder dem Zweiten Buch 

1. durch bundes- oder landesgesetzliche 
Leistungsansprüche, die der Finanzierung einzelner 
Verbrauchspositionen der Sonderauswertungen 
dienen, abgedeckt sind und diese Leistungsansprüche 
kein anrechenbares Einkommen nach § 82 oder § 11 
des Zweiten Buches darstellen oder  

2. nicht anfallen, weil bundesweit in einheitlicher Höhe 
Vergünstigungen gelten. 

Die Summen der sich nach den Sätzen 1 und 2 
ergebenden regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben 
der Referenzhaushalte sind Grundlage für die Prüfung 
der Regelbedarfsstufen, insbesondere für die 
Altersabgrenzungen bei Kindern und Jugendlichen. Die 
für die Ermittlung der Regelbedarfsstufen (Anlage) 
zugrunde zu legenden Summen regelbedarfsrelevanter 
Verbrauchsausgaben sind mit der sich nach § 28a Absatz 
2 ergebenden Veränderungsrate entsprechend 

 RSV 
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fortzuschreiben. Die Höhe der nach Satz 3 
fortgeschriebenen Summen der regelbedarfsrelevanten 
Verbrauchsausgaben sind jeweils bis unter 0,50 Euro 
abzurunden sowie von 0,50 Euro an aufzurunden und 
ergeben die Regelbedarfsstufen. 

§ 28a Fortschreibung der Regelbedarfsstufen. (1) In 
Jahren, in denen keine Neuermittlung nach § 28 erfolgt, 
werden die Regelbedarfsstufen jeweils zum 1. Januar mit 
der sich nach Absatz 2 ergebenden Veränderungsrate 
fortgeschrieben. § 28 Absatz 4 Satz 5 gilt entsprechend. 

 RSV 

(2) Die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen erfolgt 
auf  Grund der bundesdurchschnittlichen Entwicklung 
der Preise für regelbedarfsrelevante Güter und 
Dienstleistungen sowie der bundesdurchschnittlichen 
Entwicklung der Nettolöhne und -gehälter je 
beschäftigten Arbeitnehmer nach der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (Mischindex). 
Maßgeblich ist jeweils die Veränderungsrate, die sich aus der 
Veränderung in dem Zwölfmonatszeitraum, der mit dem 1. Juli 
des Vorvorjahres beginnt und mit dem 30. Juni des Vorjahres 
endet, gegenüber dem davorliegenden Zwölfmonatszeitraum ergibt. 
Für die Ermittlung der jährlichen Veränderungsrate des 
Mischindexes wird die sich aus der Entwicklung der Preise aller 
regelbedarfsrelevanten Güter und Dienstleistungen ergebende 
Veränderungsrate mit einem Anteil von 70 vom Hundert und die 
sich aus der Entwicklung der Nettolöhne und -gehälter je 
beschäftigten Arbeitnehmer ergebende Veränderungsrate mit einem 
Anteil von 30 vom Hundert berücksichtigt. 

 RSV 

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
beauftragt das Statistische Bundesamt mit der Ermittlung 
der jährlichen Veränderungsrate für den Zeitraum nach 

 RSV 
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Absatz 2 Satz 2 für 

1. die Preise aller regelbedarfsrelevanten Güter und 
Dienstleistungen und 

2. die durchschnittliche Nettolohn- und -gehaltssumme 
je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer. 

§ 29 Festsetzung und Fortschreibung der 
Regelsätze. (1) Werden die Regelbedarfsstufen nach § 
28 neu ermittelt, gelten diese als neu festgesetzte 
Regelsätze (Neufestsetzung), solange die Länder keine 
abweichende Neufestsetzung vornehmen. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn die Regelbedarfe nach § 28a 
fortgeschrieben werden. 

 RSV 

(2) Nehmen die Länder eine abweichende 
Neufestsetzung vor, haben sie die Höhe der monatlichen 
Regelsätze entsprechend der Abstufung der Regelbedarfe 
nach der Anlage zu § 28 durch Rechtsverordnung neu 
festzusetzen. Sie können die Ermächtigung für die 
Neufestsetzung nach Satz 1 auf die zuständigen 
Landesministerien übertragen. Für die abweichende 
Neufestsetzung sind anstelle der 
bundesdurchschnittlichen Regelbedarfsstufen, die sich 
nach § 28 aus der bundesweiten Auswertung der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe ergeben, 
entsprechend aus regionalen Auswertungen der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe ermittelte 
Regelbedarfsstufen zugrunde zu legen. Die Länder 
können bei der Neufestsetzung der Regelsätze auch auf 
ihr Land bezogene besondere Umstände, die die 
Deckung des Regelbedarfs betreffen, berücksichtigen. 

 RSV 
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Regelsätze, die nach Absatz 1 oder nach den Sätzen 1 bis 
4 festgesetzt worden sind, können von den Ländern als 
Mindestregelsätze festgesetzt werden. § 28 Absatz 4 Satz 
4 und 5 gilt für die Festsetzung der Regelsätze nach den 
Sätzen 1 bis 4 entsprechend. 

(3) Die Länder können die Träger der Sozialhilfe 
ermächtigen, auf  der Grundlage von nach Absatz 2 Satz 
5 bestimmten Mindestregelsätzen regionale Regelsätze 
festzusetzen; bei der Festsetzung können die Träger der 
Sozialhilfe regionale Besonderheiten sowie statistisch 
nachweisbare Abweichungen in den Verbrauchsausgaben 
berücksichtigen. § 28 Absatz 4 Satz 4 und 5 gilt für die 
Festsetzung der Regelsätze nach Satz 1 entsprechend. 

 RSV 

(4) Werden die Regelsätze nach den Absätzen 2 und 3 
abweichend von den Regelbedarfsstufen nach § 28 
festgesetzt, sind diese in den Jahren, in denen keine 
Neuermittlung der Regelbedarfe nach § 28 erfolgt, 
jeweils zum 1. Januar durch Rechtsverordnung der 
Länder mit der Veränderungsrate der Regelbedarfe 
fortzuschreiben, die sich nach der Rechtsverordnung 
nach § 40 ergibt. 

 RSV 

(5) Die nach den Absätzen 2 und 3 festgesetzten und 
nach Absatz 4 fortgeschriebenen Regelsätze gelten als 
Regelbedarfsstufen nach der Anlage zu § 28. 

 RSV 
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Zweiter Abschnitt. Zusätzliche Bedarfe   

§ 30 Mehrbedarf. (1) Für Personen, die 

1. die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 erreicht haben oder 
2. die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 noch nicht erreicht 

haben und voll erwerbsgemindert nach dem Sechsten 
Buch sind, 

und durch einen Bescheid der nach § 69 Abs. 4 des 
Neunten Buches zuständigen Behörde oder einen 
Ausweis nach § 69 Abs. 5 des Neunten Buches die 
Feststellung des Merkzeichens G nachweisen, wird ein 
Mehrbedarf von 17 vom Hundert der maßgebenden 
Regelbedarfsstufe anerkannt, soweit nicht im Einzelfall 
ein abweichender Bedarf besteht. 

 § 30 Mehrbedarf. (1) Für Personen, die 

1. die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 erreicht 
haben oder 

2. die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 noch nicht 
erreicht haben und voll erwerbsgemindert 
nach dem Sechsten Buch sind, 

und durch einen Bescheid der nach § 69 Abs. 4 
des Neunten Buches zuständigen Behörde oder 
einen Ausweis nach § 69 Abs. 5 des Neunten 
Buches die Feststellung des Merkzeichens G 
nachweisen, wird ein Mehrbedarf von 17 vom 
Hundert des maßgebenden Regelsatzes anerkannt, 
soweit nicht im Einzelfall ein abweichender 
Bedarf besteht. 

(2) Für werdende Mütter nach der 12. 
Schwangerschaftswoche wird ein Mehrbedarf von 17 
vom Hundert der maßgebenden Regelbedarfsstufe 
anerkannt, soweit nicht im Einzelfall ein abweichender 
Bedarf besteht. 

 (2) Für werdende Mütter nach der 12. 
Schwangerschaftswoche wird ein Mehrbedarf von 
17 vom Hundert des maßgebenden Regelsatzes 
anerkannt, soweit nicht im Einzelfall ein 
abweichender Bedarf besteht. 

(3) Für Personen, die mit einem oder mehreren 
minderjährigen Kindern zusammenleben und allein für 
deren Pflege und Erziehung sorgen, ist, soweit kein 
abweichender Bedarf besteht, ein Mehrbedarf 
anzuerkennen 

1. in Höhe von 36 vom Hundert der 
Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 für ein 
Kind unter sieben Jahren oder für zwei oder drei 

 (3) Für Personen, die mit einem oder 
mehreren minderjährigen Kindern 
zusammenleben und allein für deren Pflege und 
Erziehung sorgen, ist, soweit kein abweichender 
Bedarf besteht, ein Mehrbedarf anzuerkennen 

1. in Höhe von 36 vom Hundert des 
Eckregelsatzes für ein Kind unter sieben 
Jahren oder für zwei oder drei Kinder unter 
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Kinder unter sechzehn Jahren, oder 
2. in Höhe von 12 vom Hundert der 

Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 für jedes 
Kind, wenn die Voraussetzungen nach Nummer 1 
nicht vorliegen, höchstens jedoch in Höhe von 60 
vom Hundert der Regelbedarfsstufe 1 nach der 
Anlage zu § 28. 

sechzehn Jahren, oder 
2. in Höhe von 12 vom Hundert des 

Eckregelsatzes für jedes Kind, wenn die 
Voraussetzungen nach Nummer 1 nicht 
vorliegen, höchstens jedoch in Höhe von 60 
vom Hundert des Eckregelsatzes. 

(4) Für behinderte Menschen, die das 15. Lebensjahr 
vollendet haben und denen Eingliederungshilfe nach § 54 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 geleistet wird, wird ein 
Mehrbedarf von 35 vom Hundert der maßgebenden 
Regelbedarfsstufe anerkannt, soweit nicht im Einzelfall 
ein abweichender Bedarf besteht. Satz 1 kann auch nach 
Beendigung der in § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
genannten Leistungen während einer angemessenen 
Übergangszeit, insbesondere einer Einarbeitungszeit, 
angewendet werden. Absatz 1 Nr. 2 ist daneben nicht 
anzuwenden. 

 (4) Für behinderte Menschen, die das 15. 
Lebensjahr vollendet haben und denen 
Eingliederungshilfe nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 geleistet wird, wird ein Mehrbedarf von 35 
vom Hundert des maßgebenden Regelsatzes 
anerkannt, soweit nicht im Einzelfall ein 
abweichender Bedarf besteht. Satz 1 kann auch 
nach Beendigung der in § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 genannten Leistungen während einer 
angemessenen Übergangszeit, insbesondere einer 
Einarbeitungszeit, angewendet werden. Absatz 1 
Nr. 2 ist daneben nicht anzuwenden. 

(5) Für Kranke, Genesende, behinderte Menschen 
oder von einer Krankheit oder von einer Behinderung 
bedrohte Menschen, die einer kostenaufwändigen 
Ernährung bedürfen, wird ein Mehrbedarf in 
angemessener Höhe anerkannt. 

 [wie aktuell] 

(6) Die Summe des nach den Absätzen 1 bis 5 
insgesamt anzuerkennenden Mehrbedarfs darf die Höhe 
der maßgebenden Regelbedarfsstufe nicht übersteigen. 

 (6) Die Summe des insgesamt 
anzuerkennenden Mehrbedarfs darf die Höhe des 
maßgebenden Regelsatzes nicht übersteigen. 
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(7) Für Leistungsberechtigte wird ein Mehrbedarf 
anerkannt, soweit Warmwasser durch in der Unterkunft 
installierte Vorrichtungen erzeugt wird (dezentrale 
Warmwassererzeugung) und denen deshalb keine 
Leistungen für Warmwasser nach § 35 Absatz 4 erbracht 
werden. Der Mehrbedarf beträgt für jede im Haushalt 
lebende leistungsberechtigte Person entsprechend ihrer 
Regelbedarfsstufe nach der Anlage zu § 28 jeweils 

1. 2,3 vom Hundert der Regelbedarfsstufen 1 bis 3, 
2. 1,4 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 4, 
3. 1,2 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 5 oder 
4. 0,8 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 6, 

soweit nicht im Einzelfall ein abweichender Bedarf 
besteht oder ein Teil des angemessenen 
Warmwasserbedarfs durch Leistungen nach § 35 
Absatz 4 gedeckt wird. 

 [neue Vorschrift] 

§ 31 Einmalige Bedarfe. (1) Leistungen für 

1. Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich 
Haushaltsgeräten, 

2. Erstausstattungen für Bekleidung und 
Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt 
sowie 

3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen 
Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten 
und Ausrüstungen sowie die Miete von 
therapeutischen Geräten  

werden gesondert erbracht. 

 § 31 Einmalige Bedarfe. (1) Leistungen für 

1. Erstausstattungen für die Wohnung 
einschließlich Haushaltsgeräten, 

2. Erstausstattungen für Bekleidung und 
Erstausstattungen bei Schwangerschaft und 
Geburt sowie 

3. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der 
schulrechtlichen Bestimmungen 

werden gesondert erbracht. 
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(2) Einer Person, die Sozialhilfe beansprucht 
(nachfragende Person), werden, auch wenn keine 
Regelsätze zu gewähren sind, für einmalige Bedarfe nach 
Absatz 1 Leistungen erbracht, wenn sie diese nicht aus 
eigenen Kräften und Mitteln vollständig decken kann. In 
diesem Falle kann das Einkommen berücksichtigt 
werden, das sie innerhalb eines Zeitraums von bis zu 
sechs Monaten nach Ablauf des Monats erwerben, in 
dem über die Leistung entschieden worden ist. 

 (2) Leistungen nach Absatz 1 werden auch 
erbracht, wenn die Leistungsberechtigten keine 
Regelsatzleistungen benötigen, den Bedarf jedoch 
aus eigenen Kräften und Mitteln nicht voll decken 
können. In diesem Falle kann das Einkommen 
berücksichtigt werden, das sie innerhalb eines 
Zeitraums von bis zu sechs Monaten nach Ablauf 
des Monats erwerben, in dem über die Leistung 
entschieden worden ist. 

(3) Die Leistungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 
können als Pauschalbeträge erbracht werden. Bei der 
Bemessung der Pauschalbeträge sind geeignete Angaben 
über die erforderlichen Aufwendungen und 
nachvollziehbare Erfahrungswerte zu berücksichtigen. 

 [wie aktuell] 

§ 32 Beiträge für die Kranken- und 
Pflegeversicherung. (1) Für Pflichtversicherte im Sinne 
des § 5 Abs. 1 Nr. 13 des Fünften Buches, des § 2 Abs. 1 
Nr. 7 des Zweiten Gesetzes über die 
Krankenversicherung der Landwirte, für 
Weiterversicherte im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 1 des 
Fünften Buches und des § 6 Abs. 1 Nr. 1 des Zweiten 
Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte 
sowie für Rentenantragsteller, die nach § 189 des Fünften 
Buches als Mitglied einer Krankenkasse gelten, werden 
die Krankenversicherungsbeiträge übernommen, soweit 
die genannten Personen die Voraussetzungen des § 27 
Absatz 1 und 2 erfüllen. § 82 Abs. 2 Nr. 2 und 3 ist 
insoweit nicht anzuwenden. Bei Pflichtversicherten im 
Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 13 des Fünften Buches und des 
§ 2 Abs. 1 Nr. 7 des Zweiten Gesetzes über die 

 § 32 Beiträge für die Kranken- und 
Pflegeversicherung. (1) Für Pflichtversicherte 
im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 13 des Fünften 
Buches, des § 2 Abs. 1 Nr. 7 des Zweiten 
Gesetzes über die Krankenversicherung der 
Landwirte, für Weiterversicherte im Sinne des § 9 
Abs. 1 Nr. 1 des Fünften Buches und des § 6 Abs. 
1 Nr. 1 des Zweiten Gesetzes über die 
Krankenversicherung der Landwirte sowie für 
Rentenantragsteller, die nach § 189 des Fünften 
Buches als Mitglied einer Krankenkasse gelten, 
werden die Krankenversicherungsbeiträge 
übernommen, soweit die genannten Personen die 
Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 erfüllen. § 82 
Abs. 2 Nr. 2 und 3 ist insoweit nicht anzuwenden. 
Bei Pflichtversicherten im Sinne des § 5 Abs. 1 
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Krankenversicherung der Landwirte, die die 
Voraussetzungen des § 27 Absatz 1 und 2 nur wegen der 
Zahlung der Beiträge erfüllen, sind die Beiträge auf 
Anforderung der zuständigen Krankenkasse unmittelbar 
und in voller Höhe an diese zu zahlen; die 
Leistungsberechtigten sind hiervon sowie von einer 
Verpflichtung nach § 19 Abs. 5 schriftlich zu 
unterrichten. Die Anforderung der Krankenkasse nach 
Satz 4 hat einen Nachweis darüber zu enthalten, dass 
eine zweckentsprechende Verwendung der Leistungen 
für Beiträge durch den Leistungsberechtigten nicht 
gesichert ist. 

Nr. 13 des Fünften Buches und des § 2 Abs. 1 Nr. 
7 des Zweiten Gesetzes über die 
Krankenversicherung der Landwirte, die die 
Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 nur wegen der 
Zahlung der Beiträge erfüllen, sind die Beiträge 
auf Anforderung der zuständigen Krankenkasse 
unmittelbar und in voller Höhe an diese zu zahlen; 
die Leistungsberechtigten sind hiervon sowie von 
einer Verpflichtung nach § 19 Abs. 5 schriftlich zu 
unterrichten. Die Anforderung der Krankenkasse 
nach Satz 4 hat einen Nachweis darüber zu 
enthalten, dass eine zweckentsprechende 
Verwendung der Leistungen für Beiträge durch 
den Leistungsberechtigten nicht gesichert ist. 

(2) Für freiwillig Versicherte im Sinne des § 9 Abs. 1 
Nr. 2 bis 8 des Fünften Buches oder des § 6 Abs. 1 Nr. 2 
des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der 
Landwirte können Krankenversicherungsbeiträge 
übernommen werden, soweit die Voraussetzungen des § 
27 Absatz 1 und 2 erfüllt sind. Zur Aufrechterhaltung 
einer freiwilligen Krankenversicherung werden solche 
Beiträge übernommen, wenn Hilfe zum Lebensunterhalt 
voraussichtlich nur für kurze Dauer zu leisten ist. § 82 
Abs. 2 Nr. 2 und 3 ist insoweit nicht anzuwenden. 

 (2) Für freiwillig Versicherte im Sinne des § 9 
Abs. 1 Nr. 2 bis 8 des Fünften Buches oder des § 
6 Abs. 1 Nr. 2 des Zweiten Gesetzes über die 
Krankenversicherung der Landwirte können 
Krankenversicherungsbeiträge übernommen 
werden, soweit die Voraussetzungen des § 19 Abs. 
1 erfüllt sind. Zur Aufrechterhaltung einer 
freiwilligen Krankenversicherung werden solche 
Beiträge übernommen, wenn Hilfe zum 
Lebensunterhalt voraussichtlich nur für kurze 
Dauer zu leisten ist. § 82 Abs. 2 Nr. 2 und 3 ist 
insoweit nicht anzuwenden. 

(3) Soweit nach den Absätzen 1 und 2 Beiträge für 
die Krankenversicherung übernommen werden, werden 
auch die damit zusammenhängenden Beiträge zur 
Pflegeversicherung übernommen. 

 [wie aktuell] 
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(4) Die Übernahme der Beiträge nach den Absätzen 1 
und 2 umfasst bei Versicherten nach dem Fünften Buch 
auch den Zusatzbeitrag nach § 242 des Fünften Buches. 

 (4) Die Übernahme der Beiträge nach den 
Absätzen 1 und 2 umfasst bei Versicherten nach 
dem Fünften Buch auch den Zusatzbeitrag nach § 
242 des Fünften Buches in der ab dem 1. Januar 
2009 geltenden Fassung. 

(5) Besteht eine Krankenversicherung bei einem 
Versicherungsunternehmen, werden die Aufwendungen 
übernommen, soweit sie angemessen und die 
Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 erfüllt sind. Besteht die 
Leistungsberechtigung voraussichtlich nur für kurze 
Dauer, können zur Aufrechterhaltung einer 
Krankenversicherung bei einem 
Versicherungsunternehmen auch höhere Aufwendungen 
übernommen werden. § 82 Abs. 2 Nr. 2 und 3 ist 
insoweit nicht anzuwenden. Soweit nach den Sätzen 1 
und 2 Aufwendungen für die Krankenversicherung 
übernommen werden, werden auch die Aufwendungen 
für eine Pflegeversicherung übernommen. 

 [wie aktuell] 

[…]   

Dritter Abschnitt. Bildung und Teilhabe   

§ 34 Bedarfe für Bildung und Teilhabe. (1) Bedarfe 
für Bildung nach den Absätzen 2 bis 7 von Schülerinnen 
und Schülern, die eine allgemein- oder berufsbildende 
Schule besuchen, sowie Bedarfe von Kindern und 
Jugendlichen für Teilhabe am sozialen und kulturellen 
Leben in der Gemeinschaft nach Absatz 6 werden neben 

 [neue Vorschrift] 
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den maßgebenden Regelbedarfsstufen gesondert 
berücksichtigt. Leistungen hierfür werden nach den 
Maßgaben des § 34a gesondert erbracht. 

(2) Bedarfe werden bei Schülerinnen und Schülern in 
Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt für 

1. Schulausflüge und 
2. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der 

schulrechtlichen Bestimmungen. 

Für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, 
gilt Satz 1 entsprechend. 

 [neue Vorschrift] 

(3) Bedarfe für die Ausstattung mit persönlichem 
Schulbedarf werden bei Schülerinnen und Schülern für 
den Monat, in dem der erste Schultag liegt, in Höhe von 
70 Euro und für den Monat, in dem das zweite 
Schulhalbjahr beginnt, in Höhe von 30 Euro anerkannt. 

 § 28a Zusätzliche Leistung für die Schule. 
Schülerinnen und Schüler, die eine allgemein- oder 
berufsbildende Schule besuchen, erhalten für jedes 
Schuljahr eine zusätzliche Leistung für die Schule 
in Höhe von 100 Euro, wenn ihnen für den 
Monat, in dem der erste Schultag liegt, Hilfe zum 
Lebensunterhalt geleistet wird. Der zuständige 
Träger der Sozialhilfe kann im begründeten 
Einzelfall einen Nachweis über die 
zweckentsprechende Verwendung der Leistung 
verlangen. 

(4) Für Schülerinnen und Schülern, die für den Besuch der 
nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs auf  
Schülerbeförderung angewiesen sind, werden die dafür erforderlichen 
tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt, soweit sie nicht von 
Dritten übernommen werden und es der leistungsberechtigten 
Person nicht zugemutet werden kann, sie aus dem Regelbedarf  zu 
bestreiten. 

 [neue Vorschrift] 



Prof. Dr. Andreas Pattar 

 SGB XII 38 

Vom Bundestag beschlossene Fassung Fassung, in Kraft seit 1. 1. 2011 Fassung bis zum 31. 12. 2010 

(5) Für Schülerinnen und Schülern wird eine 
schulische Angebote ergänzende angemessene 
Lernförderung berücksichtigt, soweit diese geeignet und 
zusätzlich erforderlich ist, um die nach den 
schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten 
wesentlichen Lernziele zu erreichen. 

 [neue Vorschrift] 

(6) Bei Teilnahme an einer gemeinschaftlichen 
Mittagsverpflegung werden die entstehenden 
Mehraufwendungen berücksichtigt für 

1. Schülerinnen und Schüler und 
2. Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für 

die Kindertagespflege geleistet wird. 

Für Schülerinnen und Schüler gilt dies unter der 
Voraussetzung, dass die Mittagsverpflegung in 
schulischer Verantwortung angeboten wird. In den 
Fällen des Satzes 2 ist für die Ermittlung des 
monatlichen Bedarfs die Anzahl der Schultage in dem 
Land zu Grunde zu legen, in dem der Schulbesuch 
stattfindet. 

 [neue Vorschrift] 

(7) Für Leistungsberechtigte bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres wird ein Bedarf zur Teilhabe am 
sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in 
Höhe von insgesamt 10 Euro monatlich berücksichtigt 
für 

1. Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, 
Kultur und Geselligkeit, 

2. Unterricht in künstlerischen Fächern (zum Beispiel 
Musikunterricht) und vergleichbare angeleitete 
Aktivitäten der kulturellen Bildung und 

 [neue Vorschrift] 
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3. die Teilnahme an Freizeiten. 

§ 34a Erbringung der Leistungen für Bildung und 
Teilhabe. (1) Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach 
§ 34 Absatz 2 und 4 bis 7 werden auf Antrag erbracht. 
Einer nachfragenden Person werden, auch wenn keine 
Regelsätze zu gewähren sind, für Bedarfe nach § 34 
Leistungen erbracht, wenn sie diese nicht aus eigenen 
Kräften und Mitteln vollständig decken kann. Die 
Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 34 Absatz 7 
bleiben bei der Erbringung von Leistungen nach dem 
Sechsten Kapitel unberücksichtigt. 

 [neue Vorschrift] 

(2) Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 34 
Absatz 2 und 5 bis 7 werden erbracht durch Sach- und 
Dienstleistungen, insbesondere in Form von 
personalisierten Gutscheinen oder Direktzahlungen an 
Anbieter von Leistungen zur Deckung dieser Bedarfe 
(Anbieter); die zuständigen Träger der Sozialhilfe 
bestimmen, in welcher Form sie die Leistungen 
erbringen. Die Bedarfe nach § 34 Absatz 3 und 4 werden 
jeweils durch Geldleistungen gedeckt. 

 [neue Vorschrift] 

(3) Werden die Bedarfe durch Gutscheine gedeckt, 
gelten die Leistungen mit Ausgabe des jeweiligen 
Gutscheins als erbracht. Die zuständigen Träger der 
Sozialhilfe gewährleisten, dass Gutscheine bei geeigneten 
vorhandenen Anbietern oder zur Wahrnehmung ihrer 
eigenen Angebote eingelöst werden können. Gutscheine 
können für den gesamten Bewilligungszeitraum im 
Voraus ausgegeben werden. Die Gültigkeit von 
Gutscheinen ist angemessen zu befristen. Im Fall des 

 [neue Vorschrift] 
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Verlustes soll ein Gutschein erneut in dem Umfang 
ausgestellt werden, in dem er noch nicht in Anspruch 
genommen wurde. 

(4) Werden die Bedarfe durch Direktzahlungen an 
Anbieter gedeckt, gelten die Leistungen mit der Zahlung 
als erbracht. Eine Direktzahlung ist für den gesamten 
Bewilligungszeitraum im Voraus möglich. 

 [neue Vorschrift] 

(5) Im begründeten Einzelfall kann der zuständige 
Träger der Sozialhilfe einen Nachweis über eine 
zweckentsprechende Verwendung der Leistung 
verlangen. Soweit der Nachweis nicht geführt wird, soll 
die Bewilligungsentscheidung widerrufen werden. 

 [neue Vorschrift] 

Vierter Abschnitt. Unterkunft und 
Heizung 

  

§ 35 Unterkunft und Heizung. (1) Leistungen für die 
Unterkunft werden in Höhe der tatsächlichen 
Aufwendungen erbracht. Leistungen für die Unterkunft 
sind auf Antrag der leistungsberechtigten Person an den 
Vermieter oder andere Empfangsberechtigte zu zahlen. 
Sie sollen an den Vermieter oder andere 
Empfangsberechtigte gezahlt werden, wenn die 
zweckentsprechende Verwendung durch die leis-
tungsberechtigte Person nicht sichergestellt ist. Das ist 
insbesondere der Fall, wenn  
1. Mietrückstände bestehen, die zu einer außerordent-

lichen Kündigung des Mietverhältnisses berechtigen,  
2. Energiekostenrückstände bestehen, die zu einer Un-

terbrechung der Energieversorgung berechtigen,  

 § 29 Unterkunft und Heizung. (1) Leistungen 
für die Unterkunft werden in Höhe der 
tatsächlichen Aufwendungen erbracht.  
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3. konkrete Anhaltspunkte für ein krankheits- oder 
suchtbedingtes Unvermögen der leistungsberech-
tigten Person bestehen, die Mittel zweckentsprechend 
zu verwenden, oder  

4. konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die im 
Schuldnerverzeichnis eingetragene leistungsberech-
tigte Person die Mittel nicht zweckentsprechend 
verwendet.  

Werden die Leistungen für die Unterkunft und Heizung 
an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte 
gezahlt, hat der Träger der Sozialhilfe die leis-
tungsberechtigte Person darüber schriftlich zu un-
terrichten.  

(2) Übersteigen die Aufwendungen für die Un-
terkunft den der Besonderheit des Einzelfalles an-
gemessenen Umfang, sind sie insoweit als Bedarf der 
Personen, deren Einkommen und Vermögen nach § 27 
Absatz 2 zu berücksichtigen sind, anzuerkennen. Satz 1 
gilt solange, als es diesen Personen nicht möglich oder 
nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, 
durch Vermieten oder auf andere Weise die 
Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens 
für sechs Monate. Vor Abschluss eines Vertrages über 
eine neue Unterkunft haben Leistungsberechtigte den 
dort zuständigen Träger der Sozialhilfe über die nach den 
Sätzen 1 und 2 maßgeblichen Umstände in Kenntnis zu 
setzen. Sind die Aufwendungen für die neue Unterkunft 
unangemessen hoch, ist der Träger der Sozialhilfe nur 
zur Übernahme angemessener Aufwendungen 
verpflichtet, es sei denn, er hat den darüber 
hinausgehenden Aufwendungen vorher zugestimmt. 

 § 29 Unterkunft und Heizung. (1) 2Übersteigen 
die Aufwendungen für die Unterkunft den der 
Besonderheit des Einzelfalles angemessenen 
Umfang, sind sie insoweit als Bedarf der 
Personen, deren Einkommen und Vermögen nach 
§ 19 Abs. 1 zu berücksichtigen sind, 
anzuerkennen. Satz 2 gilt solange, als es diesen 
Personen nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, 
durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten 
oder auf andere Weise die Aufwendungen zu 
senken, in der Regel jedoch längstens für sechs 
Monate. Vor Abschluss eines Vertrages über eine 
neue Unterkunft haben Leistungsberechtigte den 
dort zuständigen Träger der Sozialhilfe über die 
nach den Sätzen 2 und 3 maßgeblichen Umstände 
in Kenntnis zu setzen. Sind die Aufwendungen für 
die neue Unterkunft unangemessen hoch, ist der 
Träger der Sozialhilfe nur zur Übernahme 
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Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und 
Umzugskosten können bei vorheriger Zustimmung 
übernommen werden; Mietkautionen sollen als Darlehen 
erbracht werden. Eine Zustimmung soll erteilt werden, 
wenn der Umzug durch den Träger der Sozialhilfe 
veranlasst wird oder aus anderen Gründen notwendig ist 
und wenn ohne die Zustimmung eine Unterkunft in 
einem angemessenen Zeitraum nicht gefunden werden 
kann.  

angemessener Aufwendungen verpflichtet, es sei 
denn, er hat den darüber hinausgehenden 
Aufwendungen vorher zugestimmt. Leistungen 
für die Unterkunft sollen an den Vermieter oder 
andere Empfangsberechtigte gezahlt werden, 
wenn die zweckentsprechende Verwendung durch 
die Leistungsberechtigten nicht sichergestellt ist; 
die Leistungsberechtigten sind hiervon schriftlich 
zu unterrichten. Wohnungsbeschaffungskosten, 
Mietkautionen und Umzugskosten können bei 
vorheriger Zustimmung übernommen werden; 
Mietkautionen sollen als Darlehen erbracht 
werden. Eine Zustimmung soll erteilt werden, 
wenn der Umzug durch den Träger der Sozialhilfe 
veranlasst wird oder aus anderen Gründen 
notwendig ist und wenn ohne die Zustimmung 
eine Unterkunft in einem angemessenen Zeitraum 
nicht gefunden werden kann. 

(3) Der Träger der Sozialhilfe kann für seinen Bereich 
die Leistungen für die Unterkunft durch eine monatliche 
Pauschale abgelten, wenn auf dem örtlichen 
Wohnungsmarkt hinreichend angemessener freier 
Wohnraum verfügbar und in Einzelfällen die 
Pauschalierung nicht unzumutbar ist. Bei der Bemessung 
der Pauschale sind die tatsächlichen Gegebenheiten des 
örtlichen Wohnungsmarkts, der örtliche Mietspiegel 
sowie die familiären Verhältnisse der Leis-
tungsberechtigten zu berücksichtigen. Absatz 2 Satz 1 
gilt entsprechend.  

 (2) Der Träger der Sozialhilfe kann für seinen 
Bereich die Leistungen für die Unterkunft durch 
eine monatliche Pauschale abgelten, wenn auf 
dem örtlichen Wohnungsmarkt hinreichend 
angemessener freier Wohnraum verfügbar und in 
Einzelfällen die Pauschalierung nicht unzumutbar 
ist. Bei der Bemessung der Pauschale sind die 
tatsächlichen Gegebenheiten des örtlichen 
Wohnungsmarkts, der örtliche Mietspiegel sowie 
die familiären Verhältnisse der Leis-
tungsberechtigten zu berücksichtigen. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 
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(4) Leistungen für Heizung und zentrale 
Warmwasserversorgung werden in tatsächlicher Höhe 
erbracht, soweit sie angemessen sind. Die Leistungen 
können durch eine monatliche Pauschale abgegolten 
werden. Bei der Bemessung der Pauschale sind die 
persönlichen und familiären Verhältnisse, die Größe und 
Beschaffenheit der Wohnung, die vorhandenen 
Heizmöglichkeiten und die örtlichen Gegebenheiten zu 
berücksichtigen.  

 (3) Leistungen für Heizung werden in 
tatsächlicher Höhe erbracht, soweit sie 
angemessen sind. Die Leistungen können durch 
eine monatliche Pauschale abgegolten werden. Bei 
der Bemessung der Pauschale sind die 
persönlichen und familiären Verhältnisse, die 
Größe und Beschaffenheit der Wohnung, die 
vorhandenen Heizmöglichkeiten und die örtlichen 
Gegebenheiten zu berücksichtigen. 

§ 35a Satzung. Hat ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt 
eine Satzung nach den §§ 22a bis 22c des Zweiten 
Buches erlassen, so gilt sie für Leistungen für die 
Unterkunft nach § 35 Absatz 1 und 2 des zuständigen 
Trägers der Sozialhilfe entsprechend, sofern darin nach 
§ 22b Absatz 3 des Zweiten Buches Sonderregelungen für 
Personen mit einem besonderen Bedarf  für Unterkunft und 
Heizung getroffen werden und dabei zusätzlich auch die Bedarfe 
älterer Menschen berücksichtigt werden. Dies gilt auch für Leis-
tungen für Heizung nach § 35 Absatz 4, soweit die 
Satzung Bestimmungen nach § 22b Absatz 1 Satz 2 und 
3 des Zweiten Buches enthält. In Fällen der Sätze 1 und 
2 ist § 35 Absatz 3 und 4 Satz 2 und 3 nicht anzuwenden.  

 [neue Vorschrift] 

§ 36 Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft. 
(1) Schulden können nur übernommen werden, wenn 
dies zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung 
einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist. Sie sollen 
übernommen werden, wenn dies gerechtfertigt und 
notwendig ist und sonst Wohnungslosigkeit einzutreten 
droht. Geldleistungen können als Beihilfe oder als 

 § 34 Hilfe zum Lebensunterhalt in 
Sonderfällen. (1) Schulden können nur 
übernommen werden, wenn dies zur Sicherung 
der Unterkunft oder zur Behebung einer 
vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist. Sie 
sollen übernommen werden, wenn dies 
gerechtfertigt und notwendig ist und sonst Woh-
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Darlehen erbracht werden.  nungslosigkeit einzutreten droht. Geldleistungen 
können als Beihilfe oder als Darlehen erbracht 
werden.  

(2) Geht bei einem Gericht eine Klage auf Räumung 
von Wohnraum im Falle der Kündigung des 
Mietverhältnisses nach § 543 Absatz 1, 2 Satz 1 
Nummer 3 in Verbindung mit § 569 Absatz 3 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs ein, teilt das Gericht dem 
zuständigen örtlichen Träger der Sozialhilfe oder der 
Stelle, die von ihm zur Wahrnehmung der in Absatz 1 
bestimmten Aufgaben beauftragt wurde, unverzüglich 
Folgendes mit:  

1. den Tag des Eingangs der Klage,  
2. die Namen und die Anschriften der Parteien,  
3. die Höhe der monatlich zu entrichtenden Miete,  
4. die Höhe des geltend gemachten Mietrückstandes 

und der geltend gemachten Entschädigung sowie  
5. den Termin zur mündlichen Verhandlung, sofern 

dieser bereits bestimmt ist.  
Außerdem kann der Tag der Rechtshängigkeit mitgeteilt 
werden. Die Übermittlung unterbleibt, wenn die 
Nichtzahlung der Miete nach dem Inhalt der Klageschrift 
offensichtlich nicht auf Zahlungsunfähigkeit des Mieters 
beruht. Die übermittelten Daten dürfen auch für 
entsprechende Zwecke der Kriegsopferfürsorge nach 
dem Bundesversorgungsgesetz verwendet werden. 

 (2) Geht bei einem Gericht eine Klage auf 
Räumung von Wohnraum im Falle der Kündigung 
des Mietverhältnisses nach § 543 Absatz 1, 2 
Satz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 569 
Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ein, teilt 
das Gericht dem zuständigen örtlichen Träger der 
Sozialhilfe oder der Stelle, die von ihm zur 
Wahrnehmung der in Absatz 1 bestimmten 
Aufgaben beauftragt wurde, unverzüglich 
Folgendes mit:  

1. den Tag des Eingangs der Klage,  
2. die Namen und die Anschriften der Parteien,  
3. die Höhe der monatlich zu entrichtenden 

Miete,  
4. die Höhe des geltend gemachten Mietrück-

standes und der geltend gemachten Entschä-
digung sowie  

5. den Termin zur mündlichen Verhandlung, so-
fern dieser bereits bestimmt ist.  

Außerdem kann der Tag der Rechtshängigkeit 
mitgeteilt werden. Die Übermittlung unterbleibt, 
wenn die Nichtzahlung der Miete nach dem Inhalt 
der Klageschrift offensichtlich nicht auf 
Zahlungsunfähigkeit des Mieters beruht. Die 
übermittelten Daten dürfen auch für 
entsprechende Zwecke der Kriegsopferfürsorge 
nach dem Bundesversorgungsgesetz verwendet 
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werden. 

Fünfter Abschnitt. Gewährung von 
Darlehen 

  

§ 37 Ergänzende Darlehen. (1) Kann im Einzelfall ein 
von den Regelbedarfen umfasster und nach den 
Umständen unabweisbar gebotener Bedarf auf keine 
andere Weise gedeckt werden, sollen auf Antrag hierfür 
notwendige Leistungen als Darlehen erbracht werden. 

 § 37 Ergänzende Darlehen. (1) Kann im 
Einzelfall ein von den Regelsätzen umfasster und 
nach den Umständen unabweisbar gebotener 
Bedarf auf keine andere Weise gedeckt werden, 
sollen auf Antrag hierfür notwendige Leistungen 
als Darlehen erbracht werden. 

(2) Der Träger der Sozialhilfe übernimmt für 
Leistungsberechtigte nach § 27b Absatz 2 Satz 2 die 
jeweils von ihnen bis zur Belastungsgrenze (§ 62 des 
Fünften Buches) zu leistenden Zuzahlungen in Form 
eines ergänzenden Darlehens, sofern der 
Leistungsberechtigte nicht widerspricht. Die Auszahlung 
der für das gesamte Kalenderjahr zu leistenden 
Zuzahlungen erfolgt unmittelbar an die zuständige 
Krankenkasse zum 1. Januar oder bei Aufnahme in eine 
stationäre Einrichtung. Der Träger der Sozialhilfe teilt 
der zuständigen Krankenkasse spätestens bis zum 1. 
November des Vorjahres die Leistungsberechtigten nach 
§ 27b Absatz 2 Satz 2 mit, soweit diese der 
Darlehensgewährung nach Satz 1 für das laufende oder 
ein vorangegangenes Kalenderjahr nicht widersprochen 
haben. 

 § 35 Notwendiger Lebensunterhalt in 
Einrichtungen. (3) Der Träger der Sozialhilfe 
übernimmt für Leistungsberechtigte nach Absatz 
2 Satz 2 die jeweils von ihnen bis zur 
Belastungsgrenze (§ 62 des Fünften Buches) zu 
leistenden Zuzahlungen in Form eines 
ergänzenden Darlehens (§ 37), sofern der 
Leistungsberechtigte nicht widerspricht. Die 
Auszahlung der für das ganze Kalenderjahr zu 
leistenden Zuzahlungen erfolgt unmittelbar an die 
zuständige Krankenkasse zum 1. Januar oder bei 
Aufnahme in eine stationäre Einrichtung. Der 
Träger der Sozialhilfe teilt der zuständigen 
Krankenkasse spätestens bis zum 1. November 
des Vorjahres die Leistungsberechtigten nach 
Absatz 2 Satz 2 mit, soweit diese der 
Darlehensgewährung nach Satz 1 für das laufende 
oder ein vorangegangenes Kalenderjahr nicht 
widersprochen haben. 
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(3) In den Fällen des Absatzes 2 Satz 3 erteilt die 
Krankenkasse über den Träger der Sozialhilfe die in § 62 
Absatz 1 Satz 1 des Fünften Buches genannte 
Bescheinigung jeweils bis zum 1. Januar oder bei 
Aufnahme in eine stationäre Einrichtung und teilt dem 
Träger der Sozialhilfe die Höhe der der 
leistungsberechtigten Person zu leistenden Zuzahlungen 
mit; Veränderungen im Laufe eines Kalenderjahres sind 
unverzüglich mitzuteilen. 

 § 35 Notwendiger Lebensunterhalt in 
Einrichtungen. (4) In den Fällen des Absatzes 3 
Satz 3 erteilt die Krankenkasse über den Träger 
der Sozialhilfe die in § 62 Abs. 1 Satz 1 des 
Fünften Buches genannte Bescheinigung jeweils 
bis zum 1. Januar oder bei Aufnahme in eine 
stationäre Einrichtung und teilt dem Träger der 
Sozialhilfe die Höhe der vom 
Leistungsberechtigten zu leistenden Zuzahlungen 
mit; Veränderungen im Laufe eines 
Kalenderjahres sind unverzüglich mitzuteilen. 

(4) Für die Rückzahlung von Darlehen nach Absatz 1 
können von den monatlichen Regelsätzen Teilbeträge bis 
zur Höhe von jeweils 5 vom Hundert der 
Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 einbehalten 
werden. Die Rückzahlung von Darlehen nach nach 
Absatz 2 erfolgt in gleichen Teilbeträgen über das ganze 
Kalenderjahr. 

 § 37 Ergänzende Darlehen. (2) Bei 
Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt kann 
die Rückzahlung des Darlehens in monatlichen 
Teilbeträgen in Höhe von bis zu 5 vom Hundert 
des Eckregelsatzes von der Leistung einbehalten 
werden. Die Rückzahlung von Darlehen nach § 35 
Abs. 3 erfolgt in gleichen Teilbeträgen über das 
ganze Kalenderjahr. 

[…]   

Sechster Abschnitt. Einschränkung von 
Leistungsberechtigung und -umfang 

  

§ 39 Vermutung der Bedarfsdeckung. Lebt eine 
nachfragende Person gemeinsam mit anderen Personen 
in einer Wohnung oder in einer entsprechenden anderen 
Unterkunft, so wird vermutet, dass sie gemeinsam 
wirtschaften (Haushaltsgemeinschaft) und dass die 

 § 36 Vermutung der Bedarfsdeckung. Lebt eine 
Person, die Sozialhilfe beansprucht (nachfragende 
Person), gemeinsam mit anderen Personen in 
einer Wohnung oder in einer entsprechenden 
anderen Unterkunft, so wird vermutet, dass sie 
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nachfragende Person von den anderen Personen 
Leistungen zum Lebensunterhalt erhält, soweit dies nach 
deren Einkommen und Vermögen erwartet werden kann. 
Soweit nicht gemeinsam gewirtschaftet wird oder die 
nachfragende Person von den Mitgliedern der 
Haushaltsgemeinschaft keine ausreichenden Leistungen 
zum Lebensunterhalt erhält, ist ihr Hilfe zum 
Lebensunterhalt zu gewähren. Satz 1 gilt nicht 

1. für Schwangere oder Personen, die ihr leibliches 
Kind bis zur Vollendung seines sechsten 
Lebensjahres betreuen und mit ihren Eltern oder 
einem Elternteil zusammenleben oder 

2. für Personen, die im Sinne des § 53 behindert oder 
im Sinne des § 61 pflegebedürftig sind und von in 
Satz 1 genannten Personen betreut werden; dies gilt 
auch, wenn die genannten Voraussetzungen 
einzutreten drohen und das gemeinsame Wohnen im 
Wesentlichen zum Zweck der Sicherstellung der 
Hilfe und Versorgung erfolgt. 

gemeinsam wirtschaften (Haushaltsgemeinschaft) 
und dass sie von ihnen Leistungen zum 
Lebensunterhalt erhält, soweit dies nach ihrem 
Einkommen und Vermögen erwartet werden 
kann. Soweit nicht gemeinsam gewirtschaftet wird 
oder die nachfragende Person von den 
Mitgliedern der Haushaltsgemeinschaft keine 
ausreichenden Leistungen zum Lebensunterhalt 
erhält, ist ihr Hilfe zum Lebensunterhalt zu 
gewähren. Satz 1 gilt nicht für nachfragende 
Personen, 

1. die schwanger sind oder ihr leibliches Kind bis 
zur Vollendung seines 6. Lebensjahres 
betreuen und mit ihren Eltern oder einem 
Elternteil zusammenleben, oder 

2. die im Sinne des § 53 behindert oder im Sinne 
des § 61 pflegebedürftig sind und von in Satz 1 
genannten Personen betreut werden; dies gilt 
auch, wenn die genannten Voraussetzungen 
einzutreten drohen und das gemeinsame 
Wohnen im Wesentlichen zu dem Zweck der 
Sicherstellung der Hilfe und Versorgung 
erfolgt. 

§ 39a Einschränkung der Leistung. (1) Lehnen 
Leistungsberechtigte entgegen ihrer Verpflichtung die 
Aufnahme einer Tätigkeit oder die Teilnahme an einer 
erforderlichen Vorbereitung ab, vermindert sich die 
maßgebende Regelbedarfsstufe in einer ersten Stufe um 
bis zu 25 vom Hundert, bei wiederholter Ablehnung in 
weiteren Stufen um jeweils bis zu 25 vom Hundert. Die 
Leistungsberechtigten sind vorher entsprechend zu 

 § 39 Einschränkung der Leistung. (1) Lehnen 
Leistungsberechtigte entgegen ihrer Verpflichtung 
die Aufnahme einer Tätigkeit oder die Teilnahme 
an einer erforderlichen Vorbereitung ab, 
vermindert sich der maßgebende Regelsatz in 
einer ersten Stufe um bis zu 25 vom Hundert, bei 
wiederholter Ablehnung in weiteren Stufen um 
jeweils bis zu 25 vom Hundert. Die 
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belehren. Leistungsberechtigten sind vorher entsprechend 
zu belehren. 

(2) § 26 Abs. 1 Satz 2 findet Anwendung.  (2) § 26 Abs. 1 Satz 2 findet Anwendung. 

Siebter Abschnitt. 
Verordnungsermächtigung 

  

§ 40 Verordnungsermächtigung. Das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates 

1. den für die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen 
nach § 28a maßgeblichen Vomhundertsatz zu 
bestimmen und 

2. die Anlage zu § 28 um die sich durch die 
Fortschreibung nach Nummer 1 zum 1. Januar eines 
Jahres ergebenden Regelbedarfsstufen zu ergänzen. 
Der Vomhundertsatz nach Satz 1 Nummer 1 ist auf 
zwei Dezimalstellen zu berechnen; die zweite 
Dezimalstelle ist um eins zu erhöhen, wenn sich in 
der dritten Dezimalstelle eine der Ziffern von 5 bis 9 
ergibt. Die Bestimmungen nach Satz 1 sollen bis zum 
31. Oktober des jeweiligen Jahres erfolgen. 

 § 40 Verordnungsermächtigung. Das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales erlässt 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
der Finanzen durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über 
Inhalt, Bemessung und Aufbau der Regelsätze 
nach § 28 sowie ihre Fortschreibung. 
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Viertes Kapitel. Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung 

Viertes Kapitel. Grundsicherung 
im Alter und bei 

Erwerbsminderung 

Viertes Kapitel. Grundsicherung 
im Alter und bei 

Erwerbsminderung 
Erster Abschnitt. Grundsätze Erster Abschnitt. Grundsätze Erster Abschnitt. Grundsätze 

§ 41 Leistungsberechtigte. (1) Älteren und dauerhaft 
voll erwerbsgeminderten Personen mit gewöhnlichem 
Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen 
Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen 
nach den §§ 82 bis 84 und 90 bestreiten können, ist auf 
Antrag Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung zu leisten. § 91 ist anzuwenden. 

 § 41 Leistungsberechtigte. (1) Älteren und 
dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen mit 
gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren 
notwendigen Lebensunterhalt nicht aus 
Einkommen und Vermögen nach den §§ 82 bis 84 
und 90 beschaffen können, ist auf Antrag 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung zu leisten. § 91 ist 
anzuwenden. 

[…]  […] 

§ 42 Umfang der Leistungen. Die Leistungen der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
umfassen: 

1. die sich für die leistungsberechtigte Person nach der 
Anlage zu § 28 ergebende Regelbedarfsstufe, 

2. die zusätzlichen Bedarfe nach dem Zweiten 
Abschnitt des Dritten Kapitels, 

3. die Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach dem 
Dritten Abschnitt des Dritten Kapitels, 
ausgenommen die Bedarfe nach § 34 Absatz 7, 

4. die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach 
dem Vierten Abschnitt des Dritten Kapitels; bei 
Leistungen in einer stationären Einrichtung sind als 

 § 42 Umfang der Leistungen. Die Leistungen 
der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung umfassen: 

1. den für den Leistungsberechtigten 
maßgebenden Regelsatz nach § 28 sowie die 
zusätzliche Leistung für die Schule 
entsprechend § 28a, 

2. die Aufwendungen für Unterkunft und 
Heizung entsprechend § 29, bei Leistungen in 
einer stationären Einrichtung sind als Kosten 
für Unterkunft und Heizung Beträge in Höhe 
der durchschnittlichen angemessenen 
tatsächlichen Aufwendungen für die 
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Kosten für Unterkunft und Heizung Beträge in Höhe 
der durchschnittlichen angemessenen tatsächlichen 
Aufwendungen für die Warmmiete eines 
Einpersonenhaushaltes im Bereich des nach § 98 
zuständigen Trägers der Sozialhilfe zugrunde zu 
legen, 

5. ergänzende Darlehen nach § 37 Absatz 1. 

Warmmiete eines Einpersonenhaushaltes im 
Bereich des nach § 98 zuständigen Trägers der 
Sozialhilfe zu Grunde zu legen, 

3. die Mehrbedarfe entsprechend § 30 sowie die 
einmaligen Bedarfe entsprechend § 31, 

4. die Übernahme von Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträgen entsprechend § 
32 sowie von Vorsorgebeiträgen entsprechend 
§ 33, 

5. Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen 
nach § 34. 

Kann im Einzelfall ein von den Regelsätzen 
umfasster und nach den Umständen unabweisbar 
gebotener Bedarf auf keine andere Weise gedeckt 
werden, sollen auf Antrag hierfür notwendige 
Leistungen als Darlehen erbracht werden; § 37 
Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend. 

§ 43 Besonderheiten bei Vermögenseinsatz und 
Unterhaltsansprüchen. (1) Einkommen und Vermögen 
des nicht getrennt lebenden Ehegatten oder 
Lebenspartners sowie des Partners einer eheähnlichen 
oder lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft, die 
dessen notwendigen Lebensunterhalt nach § 27a 
übersteigen, sind zu berücksichtigen; § 39 Satz 1 ist nicht 
anzuwenden. 

 § 43 Besonderheiten bei Vermögenseinsatz 
und Unterhaltsansprüchen. (1) Einkommen 
und Vermögen des nicht getrennt lebenden 
Ehegatten oder Lebenspartners sowie des Partners 
einer eheähnlichen Gemeinschaft, die dessen 
notwendigen Lebensunterhalt nach diesem Buch 
übersteigen, sind nach den §§ 19 und 20 Satz 1 zu 
berücksichtigen; § 36 Satz 1 ist nicht anzuwenden. 

(2) Unterhaltsansprüche der Leistungsberechtigten 
gegenüber ihren Kindern und Eltern bleiben 
unberücksichtigt, sofern deren jährliches 
Gesamteinkommen im Sinne des § 16 des Vierten 

 (2) Unterhaltsansprüche der 
Leistungsberechtigten gegenüber ihren Kindern 
und Eltern bleiben unberücksichtigt, sofern deren 
jährliches Gesamteinkommen im Sinne des § 16 
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Buches unter einem Betrag von 100.000 Euro liegt. Es 
wird vermutet, dass das Einkommen der 
Unterhaltspflichtigen nach Satz 1 die dort genannte 
Grenze nicht überschreitet. Zur Widerlegung der 
Vermutung nach Satz 2 kann der zuständige Träger der 
Sozialhilfe von den Leistungsberechtigten Angaben 
verlangen, die Rückschlüsse auf die 
Einkommensverhältnisse der Unterhaltspflichtigen nach 
Satz 1 zulassen. Liegen im Einzelfall hinreichende 
Anhaltspunkte für ein Überschreiten der in Satz 1 
genannten Einkommensgrenze vor, sind die Kinder oder 
Eltern der Leistungsberechtigten gegenüber dem Träger 
der Sozialhilfe verpflichtet, über ihre 
Einkommensverhältnisse Auskunft zu geben, soweit die 
Durchführung dieses Buches es erfordert. Die Pflicht zur 
Auskunft umfasst die Verpflichtung, auf Verlangen des 
Trägers der Sozialhilfe Beweisurkunden vorzulegen oder 
ihrer Vorlage zuzustimmen. Leistungsberechtigte haben 
keinen Anspruch auf Leistungen nach diesem Kapitel, 
wenn die nach Satz 2 geltende Vermutung nach Satz 4 
und 5 widerlegt ist. 

des Vierten Buches unter einem Betrag von 
100.000 Euro liegt. Es wird vermutet, dass das 
Einkommen der Unterhaltspflichtigen nach Satz 1 
die dort genannte Grenze nicht überschreitet. Zur 
Widerlegung der Vermutung nach Satz 2 kann der 
zuständige Träger der Sozialhilfe von den 
Leistungsberechtigten Angaben verlangen, die 
Rückschlüsse auf die Einkommensverhältnisse der 
Unterhaltspflichtigen nach Satz 1 zulassen. Liegen 
im Einzelfall hinreichende Anhaltspunkte für ein 
Überschreiten der in Satz 1 genannten 
Einkommensgrenze vor, sind die Kinder oder 
Eltern der Leistungsberechtigten gegenüber dem 
Träger der Sozialhilfe verpflichtet, über ihre 
Einkommensverhältnisse Auskunft zu geben, 
soweit die Durchführung dieses Buches es 
erfordert. Die Pflicht zur Auskunft umfasst die 
Verpflichtung, auf Verlangen des Trägers der 
Sozialhilfe Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer 
Vorlage zuzustimmen. Leistungsberechtigte haben 
keinen Anspruch auf Leistungen der 
bedarfsorientierten Grundsicherung, wenn die 
nach Satz 2 geltende Vermutung nach Satz 4 und 
5 widerlegt ist. 

Zweiter Abschnitt. 
Verfahrensbestimmungen 

 Zweiter Abschnitt. 
Verfahrensbestimmungen 

§ 44 Besondere Verfahrensregelungen. (1) Die 
Leistung wird in der Regel für zwölf  Kalendermonate 
bewilligt. Bei der Erstbewilligung oder bei einer 

 § 44 Besondere Verfahrensregelungen. (1) Die 
Leistung wird in der Regel für zwölf 
Kalendermonate bewilligt. Bei der Erstbewilligung 
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Änderung der Leistung beginnt der Bewilligungszeitraum 
am Ersten des Monats, in dem der Antrag gestellt 
worden ist oder die Voraussetzungen für die Änderung 
eingetreten und mitgeteilt worden sind. Führt eine 
Änderung nicht zu einer Begünstigung des Berechtigten, 
so beginnt der neue Bewilligungszeitraum am Ersten des 
Folgemonats. Bei einer Erstbewilligung nach dem Bezug 
von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach dem 
Zweiten Buch, der mit Erreichen der Altersgrenze nach § 
7a des Zweiten Buches endet, beginnt der 
Bewilligungszeitraum mit dem Ersten des Monats, der 
auf  den sich nach§ 7a des Zweiten Buches ergebenden 
Monat folgt. 

oder bei einer Änderung der Leistung beginnt der 
Bewilligungszeitraum am Ersten des Monats, in 
dem der Antrag gestellt worden ist oder die 
Voraussetzungen für die Änderung eingetreten 
und mitgeteilt worden sind. Führt eine Änderung 
nicht zu einer Begünstigung des Berechtigten, so 
beginnt der neue Bewilligungszeitraum am Ersten 
des Folgemonats. 

(2) Eine Leistungsabsprache nach § 12 kann im 
Einzelfall stattfinden. 

 [wie aktuell] 

§ 45 Feststellung der dauerhaften vollen 
Erwerbsminderung. Der zuständige Träger der 
Sozialhilfe ersucht den nach § 109a Absatz 2 des 
Sechsten Buches zuständigen Träger der 
Rentenversicherung, die medizinischen Voraussetzungen 
des § 41 Absatz 3 zu prüfen, wenn es auf Grund der 
Angaben und Nachweise des Leistungsberechtigten als 
wahrscheinlich erscheint, dass diese erfüllt sind und das 
zu berücksichtigende Einkommen und Vermögen nicht 
ausreicht, um den Lebensunterhalt vollständig zu decken. 
Die Entscheidung des Trägers der Rentenversicherung 
ist für den ersuchenden Träger der Sozialhilfe bindend; 
dies gilt auch für eine Entscheidung des Trägers der 
Rentenversicherung nach § 109a Absatz 3 des Sechsten 
Buches. Eines Ersuchens nach Satz 1 bedarf es nicht, 

[wie aktuell] § 45 Feststellung der dauerhaften vollen 
Erwerbsminderung. Der zuständige Träger der 
Sozialhilfe ersucht den nach § 109a Abs. 2 des 
Sechsten Buches zuständigen Träger der 
Rentenversicherung, die medizinischen 
Voraussetzungen des § 41 Abs. 3 zu prüfen, wenn 
es auf Grund der Angaben und Nachweise des 
Leistungsberechtigten als wahrscheinlich 
erscheint, dass diese erfüllt sind und das zu 
berücksichtigende Einkommen und Vermögen 
nicht ausreicht, um den Lebensunterhalt 
vollständig zu decken. Die Entscheidung des 
Trägers der Rentenversicherung ist für den 
ersuchenden Träger der Sozialhilfe bindend. Ein 
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wenn 

1. ein Träger der Rentenversicherung bereits die 
Voraussetzungen des § 41 Absatz 3 im Rahmen eines 
Antrags auf eine Rente wegen Erwerbsminderung 
festgestellt hat oder 

2. ein Träger der Rentenversicherung bereits nach § 
109a Absatz 2 und 3 des Sechsten Buches eine 
gutachterliche Stellungnahme abgeben hat oder 

3. der Fachausschuss einer Werkstatt für behinderte 
Menschen über die Aufnahme in eine Werkstatt oder 
Einrichtung eine Stellungnahme nach Maßgabe der 
§§ 2 und 3 der Werkstättenverordnung abgegeben hat 
und der Leistungsberechtigte kraft Gesetzes nach § 
43 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 des Sechsten Buches 
als voll erwerbsgemindert gilt. 

Die kommunalen Spitzenverbände und die Deutsche 
Rentenversicherung Bund können Vereinbarungen über 
das Verfahren schließen. 

Ersuchen findet nicht statt, wenn 

1. ein Träger der Rentenversicherung bereits die 
Voraussetzungen des § 41 Abs. 3 im Rahmen 
eines Antrags auf eine Rente wegen 
Erwerbsminderung festgestellt hat oder 

2. der Fachausschuss einer Werkstatt für 
behinderte Menschen über die Aufnahme in 
eine Werkstatt oder Einrichtung eine 
Stellungnahme abgegeben hat (§§ 2 und 3 der 
Werkstättenverordnung) und der 
Leistungsberechtigte kraft Gesetzes nach § 43 
Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 des Sechsten Buches als 
voll erwerbsgemindert gilt. 

Die kommunalen Spitzenverbände und die 
Deutsche Rentenversicherung Bund können 
Vereinbarungen über das Verfahren schließen. 

§ 46 Zusammenarbeit mit den Trägern der 
Rentenversicherung. Der zuständige Träger der 
Rentenversicherung informiert und berät 
leistungsberechtigte Personen nach § 41, die 
rentenberechtigt sind, über die Leistungsvoraussetzungen 
und über das Verfahren nach diesem Kapitel. Personen, 
die nicht rentenberechtigt sind, werden auf Anfrage 
beraten und informiert. Liegt die Rente unter dem 
27fachen Betrag des geltenden aktuellen Rentenwertes in 
der gesetzlichen Rentenversicherung (§§ 68, 68a, 255e 
des Sechsten Buches), ist der Information zusätzlich ein 

 § 46 Zusammenarbeit mit den Trägern der 
Rentenversicherung. Der zuständige Träger der 
Rentenversicherung informiert und berät 
leistungsberechtigte Personen nach § 41, die 
rentenberechtigt sind, über die 
Leistungsvoraussetzungen und über das Verfahren 
nach diesem Kapitel. Personen, die nicht 
rentenberechtigt sind, werden auf Anfrage beraten 
und informiert. Liegt eine Rente unter dem 
27fachen Betrag des aktuellen Rentenwertes nach 
den §§ 68 und 255c des Sechsten Buches, ist der 
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Antragsformular beizufügen. Der Träger der 
Rentenversicherung übersendet einen eingegangenen 
Antrag mit einer Mitteilung über die Höhe der 
monatlichen Rente und über das Vorliegen der 
Voraussetzungen der Leistungsberechtigung an den 
zuständigen Träger der Sozialhilfe. Eine Verpflichtung 
des Trägers der Rentenversicherung nach Satz 1 besteht 
nicht, wenn eine Inanspruchnahme von Leistungen nach 
diesem Kapitel wegen der Höhe der gezahlten Rente 
sowie der im Rentenverfahren zu ermittelnden weiteren 
Einkommen nicht in Betracht kommt. 

Information zusätzlich ein Antragsformular 
beizufügen. Der Träger der Rentenversicherung 
übersendet einen eingegangenen Antrag mit einer 
Mitteilung über die Höhe der monatlichen Rente 
und über das Vorliegen der Voraussetzungen der 
Leistungsberechtigung an den zuständigen Träger 
der Sozialhilfe. Eine Verpflichtung des Trägers der 
Rentenversicherung nach Satz 1 besteht nicht, 
wenn eine Inanspruchnahme von Leistungen nach 
diesem Kapitel wegen der Höhe der gezahlten 
Rente sowie der im Rentenverfahren zu 
ermittelnden weiteren Einkommen nicht in 
Betracht kommt. 

Dritter Abschnitt. Bundesbeteiligung Dritter Abschnitt. 
Bundesbeteiligung 

Dritter Abschnitt. 
Bundesbeteiligung 

§ 46a Bundesbeteiligung. (1) Der Bund beteiligt sich 
zweckgebunden an den Leistungen nach diesem Kapitel, 
um diejenigen Ausgaben auszugleichen, die den Trägern 
der Sozialhilfe nach § 43 Abs. 1 wegen der 
Nichtanwendung von § 39 Satz 1 sowie nach § 43 Abs. 2 
wegen der Nichtberücksichtigung von 
Unterhaltsansprüchen entstehen (Bundesbeteiligung). 
Der Bund trägt 

im Jahr 2009 einen Anteil von 13 vom Hundert, 
im Jahr 2010 einen Anteil von 14 vom Hundert, 
im Jahr 2011 einen Anteil von 15 vom Hundert und 
ab dem Jahr 2012 jeweils einen Anteil von 16 vom 

Hundert 

 § 46a Bundesbeteiligung. (1) Der Bund beteiligt 
sich zweckgebunden an den Leistungen nach 
diesem Kapitel, um diejenigen Ausgaben 
auszugleichen, die den Trägern der Sozialhilfe 
nach § 43 Abs. 1 wegen der Nichtanwendung von 
§ 36 Satz 1 sowie nach § 43 Abs. 2 wegen der 
Nichtberücksichtigung von Unterhaltsansprüchen 
entstehen (Bundesbeteiligung). Der Bund trägt 

im Jahr 2009 einen Anteil von 13 vom Hundert, 
im Jahr 2010 einen Anteil von 14 vom Hundert, 
im Jahr 2011 einen Anteil von 15 vom Hundert 

und 
ab dem Jahr 2012 jeweils einen Anteil von 16 vom 
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der Nettoausgaben im Vorvorjahr. Nettoausgaben nach 
Satz 2 sind die vom Statistischen Bundesamt nach dem 
Stand vom 1. April eines Jahres für das Vorvorjahr 
ermittelten reinen Ausgaben für Leistungen ohne 
Gutachtenkosten. 

Hundert 

der Nettoausgaben im Vorvorjahr. Nettoausgaben 
nach Satz 2 sind die vom Statistischen Bundesamt 
nach dem Stand vom 1. April eines Jahres für das 
Vorvorjahr ermittelten reinen Ausgaben für 
Leistungen ohne Gutachtenkosten. 

[…]  […] 

[…]  […] 

§ 72 Blindenhilfe. (1) Blinden Menschen wird zum 
Ausgleich der durch die Blindheit bedingten 
Mehraufwendungen Blindenhilfe gewährt, soweit sie 
keine gleichartigen Leistungen nach anderen 
Rechtsvorschriften erhalten. Auf die Blindenhilfe sind 
Leistungen bei häuslicher Pflege nach dem Elften Buch, 
auch soweit es sich um Sachleistungen handelt, mit 70 
vom Hundert des Pflegegeldes der Pflegestufe I und bei 
Pflegebedürftigen der Pflegestufen II und III mit 50 vom 
Hundert des Pflegegeldes der Pflegestufe II, höchstens 
jedoch mit 50 vom Hundert des Betrages nach Absatz 2, 
anzurechnen. Satz 2 gilt sinngemäß für Leistungen nach 
dem Elften Buch aus einer privaten Pflegeversicherung 
und nach beamtenrechtlichen Vorschriften. § 39a ist 
entsprechend anzuwenden. 

 § 72 Blindenhilfe. (1) Blinden Menschen wird 
zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten 
Mehraufwendungen Blindenhilfe gewährt, soweit 
sie keine gleichartigen Leistungen nach anderen 
Rechtsvorschriften erhalten. Auf die Blindenhilfe 
sind Leistungen bei häuslicher Pflege nach dem 
Elften Buch, auch soweit es sich um 
Sachleistungen handelt, mit 70 vom Hundert des 
Pflegegeldes der Pflegestufe I und bei 
Pflegebedürftigen der Pflegestufen II und III mit 
50 vom Hundert des Pflegegeldes der Pflegestufe 
II, höchstens jedoch mit 50 vom Hundert des 
Betrages nach Absatz 2, anzurechnen. Satz 2 gilt 
sinngemäß für Leistungen nach dem Elften Buch 
aus einer privaten Pflegeversicherung und nach 
beamtenrechtlichen Vorschriften. § 39 ist 
entsprechend anzuwenden. 

[…]  […] 
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(4) Neben der Blindenhilfe wird Hilfe zur Pflege 
wegen Blindheit (§§ 61 und 63) außerhalb von 
stationären Einrichtungen sowie ein Barbetrag (§ 27b 
Abs. 2) nicht gewährt. Neben Absatz 1 ist § 30 Abs. 1 
Nr. 2 nur anzuwenden, wenn der blinde Mensch nicht 
allein wegen Blindheit voll erwerbsgemindert ist. Die 
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für blinde Menschen, 
die nicht Blindenhilfe, sondern gleichartige Leistungen 
nach anderen Rechtsvorschriften erhalten. 

 (4) Neben der Blindenhilfe wird Hilfe zur 
Pflege wegen Blindheit (§§ 61 und 63) außerhalb 
von stationären Einrichtungen sowie ein 
Barbetrag (§ 35 Abs. 2) nicht gewährt. Neben 
Absatz 1 ist § 30 Abs. 1 Nr. 2 nur anzuwenden, 
wenn der blinde Mensch nicht allein wegen 
Blindheit voll erwerbsgemindert ist. Die Sätze 1 
und 2 gelten entsprechend für blinde Menschen, 
die nicht Blindenhilfe, sondern gleichartige 
Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften 
erhalten. 

[…]  […] 

[…]  […] 

§ 82 Begriff  des Einkommens. (1) Zum Einkommen 
gehören alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert mit 
Ausnahme der Leistungen nach diesem Buch, der 
Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz und 
nach den Gesetzen, die eine entsprechende Anwendung 
des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen und der 
Renten oder Beihilfen nach dem 
Bundesentschädigungsgesetz für Schaden an Leben 
sowie an Körper oder Gesundheit, bis zur Höhe der 
vergleichbaren Grundrente nach dem 
Bundesversorgungsgesetz. Einkünfte aus 
Rückerstattungen, die auf  Vorauszahlungen beruhen, die 
Leistungsberechtigte aus dem Regelsatz erbracht haben, 
sind kein Einkommen. Bei Minderjährigen ist das 
Kindergeld dem jeweiligen Kind als Einkommen 

§ 82 Begriff  des Einkommens. (1) Zum 
Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld oder 
Geldeswert mit Ausnahme der Leistungen nach 
diesem Buch, der Grundrente nach dem 
Bundesversorgungsgesetz und nach den Gesetzen, 
die eine entsprechende Anwendung des 
Bundesversorgungsgesetzes vorsehen und der 
Renten oder Beihilfen nach dem 
Bundesentschädigungsgesetz für Schaden an 
Leben sowie an Körper oder Gesundheit, bis zur 
Höhe der vergleichbaren Grundrente nach dem 
Bundesversorgungsgesetz. Bei Minderjährigen ist 
das Kindergeld dem jeweiligen Kind als 
Einkommen zuzurechnen, soweit es bei diesem 
zur Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes 

§ 82 Begriff  des Einkommens. (1) Zum 
Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld oder 
Geldeswert mit Ausnahme der Leistungen nach 
diesem Buch, des befristeten Zuschlags nach § 24 
des Zweiten Buches, der Grundrente nach dem 
Bundesversorgungsgesetz und nach den Gesetzen, 
die eine entsprechende Anwendung des 
Bundesversorgungsgesetzes vorsehen und der 
Renten oder Beihilfen nach dem 
Bundesentschädigungsgesetz für Schaden an 
Leben sowie an Körper oder Gesundheit, bis zur 
Höhe der vergleichbaren Grundrente nach dem 
Bundesversorgungsgesetz. Bei Minderjährigen ist 
das Kindergeld dem jeweiligen Kind als 
Einkommen zuzurechnen, soweit es bei diesem 



Prof. Dr. Andreas Pattar 

 SGB XII 57 

Vom Bundestag beschlossene Fassung Fassung, in Kraft seit 1. 1. 2011 Fassung bis zum 31. 12. 2010 

zuzurechnen, soweit es bei diesem zur Deckung des 
notwendigen Lebensunterhaltes, mit Ausnahme der 
Bedarfe nach § 34, benötigt wird. 

benötigt wird. zur Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes 
benötigt wird. 

(2) Von dem Einkommen sind abzusetzen 

1. auf das Einkommen entrichtete Steuern, 
2. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich 

der Beiträge zur Arbeitsförderung, 
3. Beiträge zu öffentlichen oder privaten 

Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen, soweit 
diese Beiträge gesetzlich vorgeschrieben oder nach 
Grund und Höhe angemessen sind, sowie geförderte 
Altersvorsorgebeiträge nach § 82 des 
Einkommensteuergesetzes, soweit sie den 
Mindesteigenbeitrag nach § 86 des 
Einkommensteuergesetzes nicht überschreiten, 

4. die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen 
notwendigen Ausgaben, 

5. das Arbeitsförderungsgeld und Erhöhungsbeträge 
des Arbeitsentgelts im Sinne von § 43 Satz 4 des 
Neunten Buches. 

 [wie aktuell] 

(3) Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist 
ferner ein Betrag in Höhe von 30 vom Hundert des 
Einkommens aus selbständiger und nichtselbständiger 
Tätigkeit der Leistungsberechtigten abzusetzen, 
höchstens jedoch 50 vom Hundert der 
Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28. 
Abweichend von Satz 1 ist bei einer Beschäftigung in 
einer Werkstatt für behinderte Menschen von dem 
Entgelt ein Achtel der Regelbedarfsstufe 1 nach der 
Anlage zu § 28 zuzüglich 25 vom Hundert des diesen 

 (3) Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung ist ferner ein Betrag in Höhe 
von 30 vom Hundert des Einkommens aus 
selbständiger und nichtselbständiger Tätigkeit der 
Leistungsberechtigten abzusetzen, höchstens 
jedoch 50 vom Hundert des Eckregelsatzes. 
Abweichend von Satz 1 ist bei einer Beschäftigung 
in einer Werkstatt für behinderte Menschen von 
dem Entgelt ein Achtel des Eckregelsatzes 
zuzüglich 25 vom Hundert des diesen Betrag 
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Betrag übersteigenden Entgelts abzusetzen. Im Übrigen 
kann in begründeten Fällen ein anderer als in Satz 1 
festgelegter Betrag vom Einkommen abgesetzt werden. 
Erhält eine leistungsberechtigte Person mindestens aus 
einer Tätigkeit Bezüge oder Einnahmen, die nach § 3 
Nummer 12, 26, 26a oder 26b des 
Einkommensteuergesetzes steuerfrei sind, ist abweichend 
von den Sätzen 1 und 2 ein Betrag von bis zu 175 Euro 
monatlich nicht als Einkommen zu berücksichtigen. 

übersteigenden Entgelts abzusetzen. Im Übrigen 
kann in begründeten Fällen ein anderer als in Satz 
1 festgelegter Betrag vom Einkommen abgesetzt 
werden. 

(4) (weggefallen)  [wie aktuell] 

[…]  […] 

§ 85 Einkommensgrenze. (1) Bei der Hilfe nach dem 
Fünften bis Neunten Kapitel ist der nachfragenden 
Person und ihrem nicht getrennt lebenden Ehegatten 
oder Lebenspartner die Aufbringung der Mittel nicht 
zuzumuten, wenn während der Dauer des Bedarfs ihr 
monatliches Einkommen zusammen eine 
Einkommensgrenze nicht übersteigt, die sich ergibt aus 

1. einem Grundbetrag in Höhe des Zweifachen der 
Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28, 

2. den Kosten der Unterkunft, soweit die 
Aufwendungen hierfür den der Besonderheit des 
Einzelfalles angemessenen Umfang nicht übersteigen 
und 

3. einem Familienzuschlag in Höhe des auf volle Euro 
aufgerundeten Betrages von 70 vom Hundert der 
Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 für den 
nicht getrennt lebenden Ehegatten oder 

 § 85 Einkommensgrenze. (1) Bei der Hilfe nach 
dem Fünften bis Neunten Kapitel ist der 
nachfragenden Person und ihrem nicht getrennt 
lebenden Ehegatten oder Lebenspartner die 
Aufbringung der Mittel nicht zuzumuten, wenn 
während der Dauer des Bedarfs ihr monatliches 
Einkommen zusammen eine Einkommensgrenze 
nicht übersteigt, die sich ergibt aus 

1. einem Grundbetrag in Höhe des zweifachen 
Eckregelsatzes, 

2. den Kosten der Unterkunft, soweit die 
Aufwendungen hierfür den der Besonderheit 
des Einzelfalles angemessenen Umfang nicht 
übersteigen und 

3. einem Familienzuschlag in Höhe des auf volle 
Euro aufgerundeten Betrages von 70 vom 
Hundert des Eckregelsatzes für den nicht 
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Lebenspartner und für jede Person, die von der 
nachfragenden Person, ihrem nicht getrennt lebenden 
Ehegatten oder Lebenspartner überwiegend 
unterhalten worden ist oder für die sie nach der 
Entscheidung über die Erbringung der Sozialhilfe 
unterhaltspflichtig werden. 

getrennt lebenden Ehegatten oder 
Lebenspartner und für jede Person, die von 
der nachfragenden Person, ihrem nicht 
getrennt lebenden Ehegatten oder 
Lebenspartner überwiegend unterhalten 
worden ist oder für die sie nach der 
Entscheidung über die Erbringung der 
Sozialhilfe unterhaltspflichtig werden. 

(2) Ist die nachfragende Person minderjährig und 
unverheiratet, so ist ihr und ihren Eltern die Aufbringung 
der Mittel nicht zuzumuten, wenn während der Dauer 
des Bedarfs das monatliche Einkommen der 
nachfragenden Person und ihrer Eltern zusammen eine 
Einkommensgrenze nicht übersteigt, die sich ergibt aus 

1. einem Grundbetrag in Höhe des Zweifachen der 
Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28, 

2. den Kosten der Unterkunft, soweit die 
Aufwendungen hierfür den der Besonderheit des 
Einzelfalles angemessenen Umfang nicht übersteigen 
und 

3. einem Familienzuschlag in Höhe des auf volle Euro 
aufgerundeten Betrages von 70 vom Hundert der 
Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28für einen 
Elternteil, wenn die Eltern zusammenleben, sowie für 
die nachfragende Person und für jede Person, die von 
den Eltern oder der nachfragenden Person 
überwiegend unterhalten worden ist oder für die sie 
nach der Entscheidung über die Erbringung der 
Sozialhilfe unterhaltspflichtig werden. 

Leben die Eltern nicht zusammen, richtet sich die 
Einkommensgrenze nach dem Elternteil, bei dem die 

 (2) Ist die nachfragende Person minderjährig 
und unverheiratet, so ist ihr und ihren Eltern die 
Aufbringung der Mittel nicht zuzumuten, wenn 
während der Dauer des Bedarfs das monatliche 
Einkommen der nachfragenden Person und ihrer 
Eltern zusammen eine Einkommensgrenze nicht 
übersteigt, die sich ergibt aus 

1. einem Grundbetrag in Höhe des zweifachen 
Eckregelsatzes, 

2. den Kosten der Unterkunft, soweit die 
Aufwendungen hierfür den der Besonderheit 
des Einzelfalles angemessenen Umfang nicht 
übersteigen und 

3. einem Familienzuschlag in Höhe des auf volle 
Euro aufgerundeten Betrages von 70 vom 
Hundert des Eckregelsatzes für einen 
Elternteil, wenn die Eltern zusammenleben, 
sowie für die nachfragende Person und für 
jede Person, die von den Eltern oder der 
nachfragenden Person überwiegend 
unterhalten worden ist oder für die sie nach 
der Entscheidung über die Erbringung der 
Sozialhilfe unterhaltspflichtig werden. 
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nachfragende Person lebt. Lebt sie bei keinem Elternteil, 
bestimmt sich die Einkommensgrenze nach Absatz 1. 

Leben die Eltern nicht zusammen, richtet sich die 
Einkommensgrenze nach dem Elternteil, bei dem 
die nachfragende Person lebt. Lebt sie bei keinem 
Elternteil, bestimmt sich die Einkommensgrenze 
nach Absatz 1. 

(3) Die maßgebende Regelbedarfsstufe 1 nach der 
Anlage zu § 28 bestimmt sich nach dem Ort, an dem der 
Leistungsberechtigte die Leistung erhält. Bei der Leistung 
in einer Einrichtung sowie bei Unterbringung in einer 
anderen Familie oder bei den in § 107 genannten anderen 
Personen bestimmt er sich nach dem gewöhnlichen 
Aufenthalt des Leistungsberechtigten oder, wenn im 
Falle des Absatzes 2 auch das Einkommen seiner Eltern 
oder eines Elternteils maßgebend ist, nach deren 
gewöhnlichem Aufenthalt. Ist ein gewöhnlicher 
Aufenthalt im Inland nicht vorhanden oder nicht zu 
ermitteln, ist Satz 1 anzuwenden. 

 (3) Der maßgebende Eckregelsatz bestimmt 
sich nach dem Ort, an dem der 
Leistungsberechtigte die Leistung erhält. Bei der 
Leistung in einer Einrichtung sowie bei 
Unterbringung in einer anderen Familie oder bei 
den in § 107 genannten anderen Personen 
bestimmt er sich nach dem gewöhnlichen 
Aufenthalt des Leistungsberechtigten oder, wenn 
im Falle des Absatzes 2 auch das Einkommen 
seiner Eltern oder eines Elternteils maßgebend ist, 
nach deren gewöhnlichem Aufenthalt. Ist ein 
gewöhnlicher Aufenthalt im Inland nicht 
vorhanden oder nicht zu ermitteln, ist Satz 1 
anzuwenden. 

[…]  […] 

§ 88 Einsatz des Einkommens unter der 
Einkommensgrenze. (1) […] 

 § 88 Einsatz des Einkommens unter der 
Einkommensgrenze. (1) […] 

(2) Bei einer stationären Leistung in einer stationären 
Einrichtung wird von dem Einkommen, das der 
Leistungsberechtigte aus einer entgeltlichen 
Beschäftigung erzielt, die Aufbringung der Mittel in 
Höhe von einem Achtel der Regelbedarfsstufe 1 nach der 

 (2) Bei einer stationären Leistung in einer 
stationären Einrichtung wird von dem 
Einkommen, das der Leistungsberechtigte aus 
einer entgeltlichen Beschäftigung erzielt, die 
Aufbringung der Mittel in Höhe von einem Achtel 
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Anlage zu § 28 zuzüglich 25 vom Hundert des diesen 
Betrag übersteigenden Einkommens aus der 
Beschäftigung nicht verlangt. § 82 Abs. 3 ist nicht 
anzuwenden. 

des Eckregelsatzes zuzüglich 25 vom Hundert des 
diesen Betrag übersteigenden Einkommens aus 
der Beschäftigung nicht verlangt. § 82 Abs. 3 ist 
nicht anzuwenden. 

[…]  […] 

§ 92 Anrechnung bei behinderten Menschen. (1) […]  § 92 Anrechnung bei behinderten Menschen. 
(1) […] 

(2) Den in § 19 Abs. 3 genannten Personen ist die 
Aufbringung der Mittel nur für die Kosten des 
Lebensunterhalts zuzumuten 

1. bei heilpädagogischen Maßnahmen für Kinder, die 
noch nicht eingeschult sind, 

2. bei der Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung 
einschließlich der Vorbereitung hierzu, 

3. bei der Hilfe, die dem behinderten noch nicht 
eingeschulten Menschen die für ihn erreichbare 
Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft 
ermöglichen soll, 

4. bei der Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen 
angemessenen Beruf oder zur Ausbildung für eine 
sonstige angemessene Tätigkeit, wenn die hierzu 
erforderlichen Leistungen in besonderen 
Einrichtungen für behinderte Menschen erbracht 
werden, 

5. bei Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 26 
des Neunten Buches), 

6. bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 33 

 (2) Den in § 19 Abs. 3 genannten Personen ist 
die Aufbringung der Mittel nur für die Kosten des 
Lebensunterhalts zuzumuten 

1. bei heilpädagogischen Maßnahmen für Kinder, 
die noch nicht eingeschult sind, 

2. bei der Hilfe zu einer angemessenen 
Schulbildung einschließlich der Vorbereitung 
hierzu, 

3. bei der Hilfe, die dem behinderten noch nicht 
eingeschulten Menschen die für ihn 
erreichbare Teilnahme am Leben in der 
Gemeinschaft ermöglichen soll, 

4. bei der Hilfe zur schulischen Ausbildung für 
einen angemessenen Beruf oder zur 
Ausbildung für eine sonstige angemessene 
Tätigkeit, wenn die hierzu erforderlichen 
Leistungen in besonderen Einrichtungen für 
behinderte Menschen erbracht werden, 

5. bei Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation (§ 26 des Neunten Buches), 
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des Neunten Buches), 
7. bei Leistungen in anerkannten Werkstätten für 

behinderte Menschen nach § 41 des Neunten Buches 
und in vergleichbaren sonstigen 
Beschäftigungsstätten (§ 56), 

8. bei Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und 
Fähigkeiten, die erforderlich und geeignet sind, 
behinderten Menschen die für sie erreichbare 
Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen, soweit 
diese Hilfen in besonderen teilstationären 
Einrichtungen für behinderte Menschen erbracht 
werden. 

Die in Satz 1 genannten Leistungen sind ohne 
Berücksichtigung von vorhandenem Vermögen zu 
erbringen. Die Kosten des in einer Einrichtung 
erbrachten Lebensunterhalts sind in den Fällen der 
Nummern 1 bis 6 nur in Höhe der für den häuslichen 
Lebensunterhalt ersparten Aufwendungen anzusetzen; 
dies gilt nicht für den Zeitraum, in dem gleichzeitig mit 
den Leistungen nach Satz 1 in der Einrichtung 
durchgeführte andere Leistungen überwiegen. Die 
Aufbringung der Mittel nach Satz 1 Nr. 7 und 8 ist aus 
dem Einkommen nicht zumutbar, wenn das Einkommen 
des behinderten Menschen insgesamt einen Betrag in 
Höhe des Zweifachen der Regelbedarfsstufe 1 nach der 
Anlage zu § 28 nicht übersteigt. Die zuständigen 
Landesbehörden können Näheres über die Bemessung 
der für den häuslichen Lebensbedarf ersparten 
Aufwendungen und des Kostenbeitrags für das 
Mittagessen bestimmen. Zum Ersatz der Kosten nach 
den §§ 103 und 104 ist insbesondere verpflichtet, wer 
sich in den Fällen der Nummern 5 und 6 vorsätzlich oder 

6. bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
(§ 33 des Neunten Buches), 

7. bei Leistungen in anerkannten Werkstätten für 
behinderte Menschen nach § 41 des Neunten 
Buches und in vergleichbaren sonstigen 
Beschäftigungsstätten (§ 56), 

8. bei Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse 
und Fähigkeiten, die erforderlich und geeignet 
sind, behinderten Menschen die für sie 
erreichbare Teilhabe am Arbeitsleben zu 
ermöglichen, soweit diese Hilfen in 
besonderen teilstationären Einrichtungen für 
behinderte Menschen erbracht werden. 

Die in Satz 1 genannten Leistungen sind ohne 
Berücksichtigung von vorhandenem Vermögen zu 
erbringen. Die Kosten des in einer Einrichtung 
erbrachten Lebensunterhalts sind in den Fällen 
der Nummern 1 bis 6 nur in Höhe der für den 
häuslichen Lebensunterhalt ersparten 
Aufwendungen anzusetzen; dies gilt nicht für den 
Zeitraum, in dem gleichzeitig mit den Leistungen 
nach Satz 1 in der Einrichtung durchgeführte 
andere Leistungen überwiegen. Die Aufbringung 
der Mittel nach Satz 1 Nr. 7 und 8 ist aus dem 
Einkommen nicht zumutbar, wenn das 
Einkommen des behinderten Menschen insgesamt 
einen Betrag in Höhe des zweifachen 
Eckregelsatzes nicht übersteigt. Die zuständigen 
Landesbehörden können Näheres über die 
Bemessung der für den häuslichen Lebensbedarf 
ersparten Aufwendungen und des Kostenbeitrags 
für das Mittagessen bestimmen. Zum Ersatz der 
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grob fahrlässig nicht oder nicht ausreichend versichert 
hat. 

Kosten nach den §§ 103 und 104 ist insbesondere 
verpflichtet, wer sich in den Fällen der Nummern 
5 und 6 vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht oder 
nicht ausreichend versichert hat. 

[…]  […] 

[…]  […] 

§ 105 Kostenersatz bei Doppelleistungen, nicht 
erstattungsfähige Unterkunftskosten. (1) […] 

 § 105 Kostenersatz bei Doppelleistungen, 
nicht erstattungsfähige Unterkunftskosten. (1) 
[…] 

(2) Von den bei den Leistungen nach § 27a oder § 42 
berücksichtigten Kosten der Unterkunft, mit Ausnahme 
der Kosten für Heizungs- und Warmwasserversorgung, 
unterliegen 56 vom Hundert nicht der Rückforderung. 
Satz 1 gilt nicht im Fall des § 45 Abs. 2 Satz 3 des 
Zehnten Buches oder wenn neben Leistungen nach dem 
Dritten oder Vierten Kapitel gleichzeitig Wohngeld nach 
dem Wohngeldgesetz geleistet worden ist. 

 (2) Von den bei den Leistungen nach § 27 
oder § 42 berücksichtigten Kosten der Unterkunft, 
mit Ausnahme der Kosten für Heizungs- und 
Warmwasserversorgung, unterliegen 56 vom 
Hundert nicht der Rückforderung. Satz 1 gilt nicht 
im Fall des § 45 Abs. 2 Satz 3 des Zehnten Buches 
oder wenn neben Leistungen nach dem Dritten 
oder Vierten Kapitel gleichzeitig Wohngeld nach 
dem Wohngeldgesetz geleistet worden ist. 

[…]  […] 

§ 110 Umfang der Kostenerstattung. (1) […]  § 110 Umfang der Kostenerstattung. (1) […] 

(2) Kosten unter 2.560 Euro, bezogen auf einen 
Zeitraum der Leistungserbringung von bis zu zwölf 

 (2) Kosten unter 2.560 Euro, bezogen auf 
einen Zeitraum der Leistungserbringung von bis 
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Monaten, sind außer in den Fällen einer vorläufigen 
Leistungserbringung nach § 98 Abs. 2 Satz 3 nicht zu 
erstatten. Die Begrenzung auf 2.560 Euro gilt, wenn die 
Kosten für die Mitglieder eines Haushalts im Sinne von § 
27 Abs. 2 Satz 2 und 3 zu erstatten sind, abweichend von 
Satz 1 für die Mitglieder des Haushalts zusammen. 

zu zwölf Monaten, sind außer in den Fällen einer 
vorläufigen Leistungserbringung nach § 98 Abs. 2 
Satz 3 nicht zu erstatten. Die Begrenzung auf 
2.560 Euro gilt, wenn die Kosten für die 
Mitglieder eines Haushalts im Sinne von § 19 Abs. 
1 Satz 2 zu erstatten sind, abweichend von Satz 1 
für die Mitglieder des Haushalts zusammen. 

[…]  […] 

§ 116a Rücknahme von Verwaltungsakten. Für die 
Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden 
Verwaltungsakts gilt § 44 Absatz 4 Satz 1 des Zehnten 
Buches mit der Maßgabe, dass an Stelle des Zeitraums 
von vier Jahren ein Zeitraum von einem Jahr tritt. 

 [neue Vorschrift] 

§ 117 Pflicht zur Auskunft. (1) Die 
Unterhaltspflichtigen, ihre nicht getrennt lebenden 
Ehegatten oder Lebenspartner und die 
Kostenersatzpflichtigen haben dem Träger der 
Sozialhilfe über ihre Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse Auskunft zu geben, soweit die 
Durchführung dieses Buches es erfordert. Dabei haben 
sie die Verpflichtung, auf Verlangen des Trägers der 
Sozialhilfe Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer 
Vorlage zuzustimmen. Auskunftspflichtig nach Satz 1 
und 2 sind auch Personen, von denen nach § 39 trotz 
Aufforderung unwiderlegt vermutet wird, dass sie 
Leistungen zum Lebensunterhalt an andere Mitglieder 
der Haushaltsgemeinschaft erbringen. Die 

 § 117 Pflicht zur Auskunft. (1) Die 
Unterhaltspflichtigen, ihre nicht getrennt lebenden 
Ehegatten oder Lebenspartner und die 
Kostenersatzpflichtigen haben dem Träger der 
Sozialhilfe über ihre Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse Auskunft zu geben, soweit 
die Durchführung dieses Buches es erfordert. 
Dabei haben sie die Verpflichtung, auf Verlangen 
des Trägers der Sozialhilfe Beweisurkunden 
vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. 
Auskunftspflichtig nach Satz 1 und 2 sind auch 
Personen, von denen nach § 36 trotz 
Aufforderung unwiderlegt vermutet wird, dass sie 
Leistungen zum Lebensunterhalt an andere 
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Auskunftspflicht der Finanzbehörden nach § 21 Abs. 4 
des Zehnten Buches erstreckt sich auch auf diese 
Personen. 

Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft erbringen. 
Die Auskunftspflicht der Finanzbehörden nach § 
21 Abs. 4 des Zehnten Buches erstreckt sich auch 
auf diese Personen. 

[…]  […] 

[…]  […] 

§ 122 Erhebungsmerkmale. (1) Erhebungsmerkmale 
bei der Erhebung nach § 121 Nr. 1 Buchstabe a sind: 

1. für Leistungsberechtigte, denen Leistungen nach dem 
Dritten Kapitel für mindestens einen Monat erbracht 
werden: 

a) Geschlecht, Geburtsmonat und -jahr, 
Staatsangehörigkeit, Migrationshintergrund, 
bei Ausländern auch aufenthaltsrechtlicher 
Status, Stellung zum Haushaltsvorstand, Art 
der geleisteten Mehrbedarfszuschläge, 

b) für Leistungsberechtigte, die das 15. 
Lebensjahr vollendet, die Altersgrenze nach § 
41 Abs. 2 aber noch nicht erreicht haben, 
zusätzlich zu den unter Buchstabe a 
genannten Merkmalen: Beschäftigung, 
Einschränkung der Leistung, 

c) für Leistungsberechtigte in 
Personengemeinschaften, für die eine 
gemeinsame Bedarfsberechnung erfolgt, und 
für einzelne Leistungsberechtigte: 
Wohngemeinde und Gemeindeteil, Art des 
Trägers, Leistungen in und außerhalb von 

 § 122 Erhebungsmerkmale. (1) 
Erhebungsmerkmale bei der Erhebung nach § 121 
Nr. 1 Buchstabe a sind: 

1. für Leistungsberechtigte, denen Leistungen 
nach dem Dritten Kapitel für mindestens 
einen Monat erbracht werden: 

a) Geschlecht, Geburtsmonat und -jahr, 
Staatsangehörigkeit, 
Migrationshintergrund, bei Ausländern 
auch aufenthaltsrechtlicher Status, 
Stellung zum Haushaltsvorstand, Art 
der geleisteten Mehrbedarfszuschläge, 

b) für Leistungsberechtigte, die das 15. 
Lebensjahr vollendet, die Altersgrenze 
nach § 41 Abs. 2 aber noch nicht 
erreicht haben, zusätzlich zu den unter 
Buchstabe a genannten Merkmalen: 
Beschäftigung, Einschränkung der 
Leistung, 

c) für Leistungsberechtigte in 
Personengemeinschaften, für die eine 
gemeinsame Bedarfsberechnung 
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Einrichtungen, Beginn der Leistung nach 
Monat und Jahr, Beginn der 
ununterbrochenen Leistungserbringung für 
mindestens ein Mitglied der 
Personengemeinschaft nach Monat und Jahr, 
die in den § 27a Absatz 3, §§ 27b, 30 bis 33, 
34 Absatz 2 bis 7, §§ 35 bis 38 und 133a 
genannten Bedarfe je Monat, Nettobedarf  je 
Monat, Art und jeweilige Höhe der 
angerechneten oder in Anspruch 
genommenen Einkommen und 
übergegangenen Ansprüche, Zahl aller 
Haushaltsmitglieder, Zahl aller 
Leistungsberechtigten im Haushalt, 

d) bei Änderung der Zusammensetzung der 
Personengemeinschaft und bei Beendigung 
der Leistungserbringung zusätzlich zu den 
unter den Buchstaben a bis c genannten 
Merkmalen: Monat und Jahr der Änderung 
der Zusammensetzung oder der Beendigung 
der Leistung, bei Ende der Leistung auch 
Grund der Einstellung der Leistungen und 

2. für Leistungsberechtigte, die nicht zu dem 
Personenkreis der Nummer 1 zählen: Geschlecht, 
Altersgruppe, Staatsangehörigkeit, Vorhandensein 
eigenen Wohnraums, Art des Trägers. 

erfolgt, und für einzelne 
Leistungsberechtigte: Wohngemeinde 
und Gemeindeteil, Art des Trägers, 
Leistungen in und außerhalb von 
Einrichtungen, Beginn der Leistung 
nach Monat und Jahr, Beginn der 
ununterbrochenen Leistungserbringung 
für mindestens ein Mitglied der 
Personengemeinschaft nach Monat 
und Jahr, die in den §§ 28 bis 35, 37, 38 
und § 133a genannten Bedarfe je 
Monat, Nettobedarf je Monat, Art und 
jeweilige Höhe der angerechneten oder 
in Anspruch genommenen 
Einkommen und übergegangenen 
Ansprüche, Zahl aller 
Haushaltsmitglieder, Zahl aller 
Leistungsberechtigten im Haushalt, 

d) bei Änderung der Zusammensetzung 
der Personengemeinschaft und bei 
Beendigung der Leistungserbringung 
zusätzlich zu den unter den 
Buchstaben a bis c genannten 
Merkmalen: Monat und Jahr der 
Änderung der Zusammensetzung oder 
der Beendigung der Leistung, bei Ende 
der Leistung auch Grund der 
Einstellung der Leistungen und 

2. für Leistungsberechtigte, die nicht zu dem 
Personenkreis der Nummer 1 zählen: 
Geschlecht, Altersgruppe, Staatsangehörigkeit, 
Vorhandensein eigenen Wohnraums, Art des 
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Trägers. 

(2) Erhebungsmerkmale bei der Erhebung nach § 121 
Nr. 1 Buchstabe b sind: Geschlecht, Geburtsmonat und -
jahr, Wohngemeinde und Gemeindeteil, Art des Trägers, 
Staatsangehörigkeit sowie bei Ausländern auch 
aufenthaltsrechtlicher Status, Leistungen in und 
außerhalb von Einrichtungen, Ursache und Beginn der 
Leistungsgewährung nach Monat und Jahr, die in § 42 
Nummer 1 bis 5 genannten Bedarfe je Monat, 
Nettobedarf je Monat, Art und jeweilige Höhe der 
angerechneten oder in Anspruch genommenen 
Einkommen. 

 (2) Erhebungsmerkmale bei der Erhebung 
nach § 121 Nr. 1 Buchstabe b sind: Geschlecht, 
Geburtsmonat und -jahr, Wohngemeinde und 
Gemeindeteil, Art des Trägers, Staatsangehörigkeit 
sowie bei Ausländern auch aufenthaltsrechtlicher 
Status, Leistungen in und außerhalb von 
Einrichtungen, Ursache und Beginn der 
Leistungsgewährung nach Monat und Jahr, die in 
§ 42 Satz 1 Nr. 1 bis 5 genannten Bedarfe je 
Monat, Nettobedarf je Monat, Art und jeweilige 
Höhe der angerechneten oder in Anspruch 
genommenen Einkommen. 

[…]  […] 

[…]  […] 

§ 131 Übergangsregelung zur Erbringung von 
Leistungen für Bildung und Teilhabe. (1) Die 
Leistungen für Bedarfe nach § 34 Absatz 3 sind erstmals 
für das Schuljahr 2011/2012 zu berücksichtigen. 

 § 131 Übergangsregelung aus Anlass des 
Sonderprogramms Mainzer Modell. Zu den 
nicht als Einkommen zu berücksichtigenden 
Leistungen im Sinne des § 83 Abs. 1 zählen auch 
der Zuschuss zu den Sozialversicherungsbeiträgen 
sowie der Kindergeldzuschlag, die nach den vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
erlassenen Richtlinien zur Durchführung des 
Sonderprogramms "Mainzer Modell" an den 
Arbeitnehmer erbracht werden. 

(2) Werden Leistungen für Bedarfe nach § 34 Absatz 
2 und 4 bis 7 für den Zeitraum vom 1. Januar bis 

 [neue Vorschrift] 
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[einsetzen: Letzter Tag des Monats der Verkündung] bis 
zum [einsetzen: Letzter Tag des Monats, der auf den 
Monat der Verkündung folgt] beantragt, gilt dieser 
Antrag als zum 1. Januar 2011 gestellt. 

(3) Leistungen für die Bedarfe nach § 34 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1, Satz 2 und Absatz 5 sind für den 
Zeitraum vom 1. Januar bis [einsetzen: Letzter Tag des 
Monats der Verkündung] abweichend von § 34a Absatz 
2 Satz 1 durch Direktzahlung an den Anbieter zu 
erbringen, wenn bei der leistungsberechtigten Person 
noch keine Aufwendungen zur Deckung dieser Bedarfe 
entstanden sind. Soweit die leistungsberechtigte Person 
nach weist, dass ihr bereits Aufwendungen zur Deckung 
der in Satz 1 genannten Bedarfe entstanden sind, werden 
diese Aufwendungen durch Geldleistung an die 
leistungsberechtigte Person erstattet. 

 [neue Vorschrift] 

(4) Für Schülerinnen und Schüler, die eine Schule 
besuchen, an der eine gemeinschaftliche 
Mittagsverpflegung in schulischer Verantwortung 
angeboten wird, sowie für Kinder, für die 
Kindertagespflege geleistet wird oder die eine 
Tageseinrichtung besuchen, an der eine 
gemeinschaftliche Mittagsverpflegung angeboten wird, 
werden die entstehenden Mehraufwendungen 
abweichend von § 34 Absatz 6 für die Zeit vom 1. Januar 
bis zum [einsetzen: Letzter Tag des Monats der 
Verkündung] in Höhe von monatlich 26 Euro 
berücksichtigt. Bis zum 31. Dezember 2013 gilt § 34 
Absatz 6 Satz 2 mit der Maßgabe, dass die entstehenden 
Mehraufwendungen als Bedarf auch berücksichtigt 
werden, wenn Schülerinnen und Schüler das Mittagessen 

 [neue Vorschrift] 
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in einer Einrichtung nach § 22 des Achten Buches 
einnehmen. Bei Leistungsberechtigten bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres werden die 
entstehenden Mehraufwendungen für Teilhabe am 
sozialen und kulturellen Leben abweichend von § 34 
Absatz 7 für die Zeit vom 1. Januar bis zum [einsetzen: 
Letzter Tag des Monats der Verkündung] in Höhe von 
monatlich 10 Euro berücksichtigt. Die entstehenden 
Mehraufwendungen nach den Sätzen 1 und 2 werden 
abweichend von § 34a Absatz 2 Satz 1 durch 
Geldleistung gedeckt. 

[…]  […] 

§ 133b. (aufgehoben)  § 133b Weihnachtsbeihilfe in Einrichtungen 
für das Jahr 2006. Personen, die am 1. Dezember 
2006 einen Anspruch auf Leistungen nach § 35 
Abs. 2 haben, erhalten eine einmalige 
Weihnachtsbeihilfe in Einrichtungen für das Jahr 
2006 in Höhe von mindestens 36 Euro. 

§ 134 Übergangsregelung für die Fortschreibung der 
Regelbedarfsstufen 4 bis 6. Abweichend von § 28a 
sind die Regelbedarfsstufen 4 bis 6 der Anlage zu § 28 
nicht mit dem sich nach der Verordnung nach § 40 
ergebenden Vomhundertsatz fortzuschreiben, solange 
sich durch die entsprechende Fortschreibung der Beträge 
nach § 8 Absatz 1 Nummer 4 bis 6 des Regelbedarfs-
Ermittlungsgesetzes keine höheren Beträge ergeben 

 § 134 Übergangsregelung aus Anlass des 
Inkrafttretens des Zweiten Buches. Für 
erwerbsfähige Hilfebedürftige im Sinne des 
Zweiten Buches, denen bis zum 31. Dezember 
2004 Leistungen oder Maßnahmen nach 

1. § 18 Abs. 4 und 5, 
2. § 19 Abs. 1 und 2 oder 
3. § 20 
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würden. des Bundessozialhilfegesetzes in der bis zum 31. 
Dezember 2004 geltenden Fassung bewilligt 
wurden, gelten die genannten Vorschriften bis 
zum Ende der Bewilligung weiter, längstens 
jedoch bis zum 31. Dezember 2005. 

  […] 

§ 136 Übergangsregelung zur Rücknahme von 
Verwaltungsakten. § 116a ist nicht anwendbar auf  
Anträge nach § 44 des Zehnten Buches, die vor dem 
[einsetzen: Datum des ersten Tages des auf  die 
Verkündung folgenden Kalendermonats] gestellt worden 
sind. 

 § 136 Maßgaben des Einigungsvertrages. Die 
Maßgaben nach Anlage I Kapitel X Sachgebiet H 
Abschnitt III Nr. 3 Buchstabe d und g in 
Verbindung mit Artikel 3 des Einigungsvertrages 
sind nicht mehr anzuwenden. Die darüber hinaus 
noch bestehenden Maßgaben nach Anlage I 
Kapitel X Sachgebiet H Abschnitt III Nr. 3 in 
Verbindung mit Artikel 3 des Einigungsvertrages 
sind im Land Berlin nicht mehr anzuwenden. 

§ 137 Übergangsregelung aus Anlass des Gesetzes 
zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur 
Änderung des Zweiten und Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch. Kommt es durch das Inkrafttreten 
des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur 
Änderung des Zweiten und Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch zu einer Verminderung des 
Regelbedarfs nach § 27a Absatz 3 Satz 1 oder § 42 
Nummer 1, sind für den Zeitraum vom 1. Januar bis 
[einsetzen: Datum des letzten Tages des Kalendermonats 
der Verkündung] bereits erbrachte Regelsätze nicht zu 

 [neue Vorschrift] 
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erstatten. Eine Aufrechnung ist unzulässig. 

§ 138 Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zum 1. 
Januar 2012. Die Regelbedarfsstufen werden in zwei 
Stufen zum 1. Januar 2012 wie folgt fortgeschrieben: 

1. Abweichend von § 28a Absatz 2 und § 40 werden die 
Regelbedarfsstufen mit der Veränderungsrate des 
Mischindexes fortgeschrieben, die sich ergibt aus der 
Veränderung in dem Zwölfmonatszeitraum, der mit 
dem 1. Juli 2009 beginnt und mit dem 30. Juni 2010 
endet, gegenüber dem Jahresdurchschnittswert 2009; 
die Veränderungsrate beträgt 0,75 vom Hundert; 

2. die sich durch die Fortschreibung nach Nummer 1 
nach Anwendung der Rundungsregelung nach § 28 
Absatz 4 Satz 5 für jede Regelbedarfsstufe 
ergebenden Beträge werden nach § 28a 
fortgeschrieben. 

 [neue Vorschrift] 

Anlage zu § 28.  
Regelbedarfsstufen nach § 28 in Euro 

 [neue Vorschrift] 

gültig 
ab 

Regel- 
bedarfs- 
stufe 1 

Regel- 
bedarfs- 
stufe 2 

Regel- 
bedarfs- 
stufe 3 

Regel- 
bedarfs- 
stufe 4 

Regel- 
bedarfs- 
stufe 5 

Regel- 
bedarfs- 
stufe 6 

1. Ja-
nuar 
2011 

364 328 291 287 251 215 

 

 [neue Vorschrift] 

 
Regelbedarfsstufe 1: 

Für eine erwachsene leistungsberechtigte Person, die als 
alleinstehende oder alleinerziehende Person einen eigenen 

 [neue Vorschrift] 
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Haushalt führt; dies gilt auch dann, wenn in diesem Haushalt 
eine oder mehrere weitere erwachsene Personen leben, die der 
Regelbedarfsstufe 3 zuzuordnen sind. 

Regelbedarfsstufe 2: 
Für jeweils zwei erwachsene Leistungsberechtigte, die als 
Ehegatten, Lebenspartner oder in eheähnlicher oder 
lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft einen gemeinsamen 
Haushalt führen. 

Regelbedarfsstufe 3: 
Für eine erwachsene leistungsberechtigte Person, die weder einen 
eigenen Haushalt führt, noch als Ehegatte, Lebenspartner oder 
in eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher 
Gemeinschaft einen gemeinsamen Haushalt führt. 

Regelbedarfsstufe 4: 
Für eine leistungsberechtigte Jugendliche oder einen 
leistungsberechtigten Jugendlichen vom Beginn des 15. bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres. 

Regelbedarfsstufe 5: 
Für ein leistungsberechtigtes Kind vom Beginn des siebten bis 
zur Vollendung des 14. Lebensjahres. 

Regelbedarfsstufe 6: 
Für ein leistungsberechtigtes Kind bis zur Vollendung des 
sechsten Lebensjahres. 

 


